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Kurzfassung 
Der Markt für Logistikimmobilien in Österreich ist klein und im internationalen 

Vergleich nicht sehr entwickelt. Erst in den jüngeren Jahren entdeckten internationale 

Investoren den österreichischen Markt. Dadurch finden sogenannte Triple-Net-

Verträge, die ein Konstrukt aus dem anglo-amerikanischen Rechtsraum sind, auch 

hier allmählich Verbreitung. In Österreich ist es bei gewerblichen Mietverträgen 

üblich, dass neben den Betriebskosten nach MRG auch bestimmte Unterhalts- und 

Erhaltungskosten, meist den Innenraum des Mietobjektes betreffend, vom Mieter zu 

tragen sind. Solche Vereinbarungen finden in sogenannten Double-Net-Verträgen 

ihren Niederschlag. In Triple-Net-Verträgen werden nun die gesamten 

Unterhaltskosten, auch die der Außen- und Allgemeinflächen, Gebäudehülle und des 

Daches auf den Mieter überwälzt. Diese Vertragsgestaltung fand mit sogenannten 

Sale-and-Lease-Back-Geschäften den Eingang in die Praxis. Besonders 

institutionelle Investoren schätzen den Triple-Net-Vertrag wegen der konstant 

kalkulierbaren Erträge. Das Ziel dieser Arbeit ist, festzustellen, inwieweit es in 

Österreich eine einheitliche Vorgehensweise in Bezug auf die Vertragsgestaltung bei 

fremdvermieteten Logistikimmobilien gibt. Einführend wird im Zuge einer Literatur-

recherche zuerst ein Überblick über Single-, Double- und Triple-Net-Verträge, deren 

Aufbau, Inhalt und Unterschiede gegeben. Im Weiteren wird die Verwendung 

insbesondere des Triple-Net-Vertrages im benachbarten Sprachraum, Deutschland 

und Schweiz, und im anglo-amerikanischen Rechtsraum, insbesondere in 

Großbritannien und in den Vereinigten Staaten von Amerika, dargestellt. Im 

empirischen Teil der Arbeit werden exemplarisch acht anonymisierte Mietverträge 

verglichen. Die wesentlichen Vertragsklauseln werden eruiert, geordnet und 

dargestellt. Klauseln, die außergewöhnliche Inhalte berühren oder nicht gehäuft 

vorkommen, werden geortet und interpretiert. In einem weiteren Teil der Arbeit 

werden mittels Experteninterviews die Erkenntnisse der Literatur- und 

Vertragsrecherche hinterfragt und auf Relevanz überprüft. Das Ergebnis der Arbeit 

soll einen Überblick über aktuelle Vertragsgestaltung in diesem Marktsektor geben, 

und es wird klar, dass die aktuell gültigen gesetzlichen Grundlagen und die Judikatur 

eine einheitliche Gestaltung verhindern. Zusätzlich wird deutlich, dass das 

Datenmaterial Erhaltungskosten betreffend sehr gering ist und jedenfalls weiterer 

Forschung bedarf. Weiters ist eine werterhaltende oder gar wertsteigernde 

Erhaltungsstrategie durch die untersuchten Verträge nicht darstellbar und sollte auch 

dieser Bereich genauer hinterfragt werden. 
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1 Einleitung 
Der österreichische Logistikimmobilienmarkt ist geprägt durch den hohen Anteil von 

im Eigentum der Nutzer befindlichen Immobilien. Da die Logistikimmobilien 

hierzulande eher Betriebsvermögen als Investitionsgut sind, war und ist der Markt für 

Logistikimmobilien nach wie vor sehr klein und unvollkommen entwickelt.1 Durch die 

Dynamisierung der Logistikbranche und durch verschiedene Erscheinungen auf dem 

internationalen Finanzierungsmarkt wie Basel I – III, Basel IV ist gerade im Entstehen, 

ist zu beobachten, dass vermehrt Investoren Interesse an dieser Assetklasse finden. 

Logistikimmobilien stellen inzwischen für institutionelle Anleger und diverse 

Immobilienfonds eine attraktive Assetklasse mit interessanten Renditen dar. Für 

diese Investoren ist es zur Prognose der Liquididäten und erwartbaren Gewinne 

wesentlich, dass die mit der Liegenschaft verbundenen Aufwände möglichst gering 

und planbar sind. Daher bemüht man sich, in der Vertragsgestaltung alle 

Möglichkeiten der Überwälzung von Kosten auf den Mieter zu implementieren.2 

Dadurch gelangen immer mehr Vertragskonstrukte, die dem europäischen 

Rechtsverständnis eher fremd sind, zur Anwendung, die in ihrer Ausformung ein 

wirtschaftliches Gesamtkonzept verfolgen, die die oben ausgeführten Überlegungen 

widerspiegeln.3 

1.1 Motivation und Problemdefinition 

Die Autorin ist seit gut 15 Jahren im Bereich Commercial Propertymanagment tätig. 

In den betreuten Portfolios bilden die Assetklassen Logistikimmobilien und 

Wirtschaftspark seit je her einen beträchtlichen Bestandteil. Da im täglichen Tun eines 

Propertymanagers die Themen Verrechnung und Kostentragung 

liegenschaftsbezogener Aufwendungen sowie Zuständigkeit und Haftung ständige 

Begleiter sind, war es für die Autorin naheliegend, sich mit diesem Thema zu 

beschäftigen. Zusätzlich bedingen die Diskussionen mit den Mietern zu diesen 

Themen jedes Mal wieder ein durchaus ausgiebiges Studium des jeweiligen 

 
1 Es gibt keine Quellen oder Zahlen betreffend das Verhältnis Eigennutzung und 
fremdvermietete Logistikliegenschaften in Österreich. Auch die Nachfrage beim VRF (Vienna 
Research Forum) hat dazu kein Ergebnis gebracht. Spezialisten für den Logistikmarkt legen 
sich in einer Aussage über konkrete Zahlen nicht weiter fest, als dass die Anzahl der 
eigengenutzten die fremdvermieteten Logistikliegenschaften bei Weitem überschreitet. 
Weiters verändert sich das Verhältnis von Westen nach Osten zu Gunsten der 
fremdvermieteten Objekte. 
2 Vergl. Börner-Kleindienst (2006): S 467 ff 
3 Vergl. Söhlke (2008): S 209 
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Vertrages, da die relevanten Passus in verschiedenen Kapiteln der Verträge mehr 

oder weniger offensichtlich zu finden sind und Teilbereiche oder klärende Hinweise 

durchaus in die verschiedenen Vertragsbereiche verwoben sind. Zudem ist für die 

Autorin festzustellen, dass die Vertragsgestaltung ein reagierendes, erhaltendes 

Propertymanagement abbildet. Die proaktive Erhaltung und allfällige wirtschaftliche 

Wertsteigerung einer Immobilie kann über diese Werkzeuge aktuell nicht stattfinden 

und muss woanders verortet werden. 

1.2 Ziel der Arbeit und Forschungsfrage 

Der Markt für Logistikimmobilien in Österreich ist als klein zu bewerten und im 

internationalen Vergleich noch nicht sehr entwickelt4. Das liegt unter anderem darin 

begründet, dass zumeist die Logistik-Unternehmer selbst als 

Liegenschaftseigentümer ihre Immobilien für den Eigenbedarf entwickelten, 

errichteten und im Anlagevermögen behalten. Erst in den jüngeren Jahren entdeckten 

internationale Investoren den österreichischen Markt und ist ein Anstieg der 

Transaktionsvolumen festzustellen. Und erst dadurch finden Varianten der 

sogenannten Net-Verträge, die ein Konstrukt aus dem angelsächsischen Raum sind, 

auch hier allmählich Verbreitung. Auf Grund dieses sehr eingeschränkten Marktes 

fand in Österreich das Thema Gestaltung von Mietverträgen von Logistikimmobilien 

bis dato kaum Beachtung. In Deutschland wurde das Thema in den letzten Jahren 

doch immerhin aufgegriffen und die ersten Forschungsarbeiten erstellt. 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit ist wie folgt definiert: 

Gibt es in Österreich bei der Vertragsgestaltung von fremdvermieteten 
Logistikimmobilien eine einheitliche Vorgehensweise? 

1.3 Methodik 

Nach einer Literaturrecherche im Fachbereich, die zur wesentlichen 

Begriffsbestimmung dient und ein Verständnis für die Grundlagen aufbaut, werden 

die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit aus einer empirischen Studie gewonnen. 

Dabei werden Bestandverträge fremdvermieteter österreichischer Logistikimmobilien 

analysiert und verglichen. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Analyse von 

leitfadenunterstützten Experteninterviews die Erkenntnisse aus der Analyse validiert. 

 
4 CBRE (2020): S 8 f. Der Gesamtbestand an Logistikflächen belief sich 2019 in Wien und 
Umgebung auf ca. 2,4 Mio m2. Der Flächenumsatz betrug im Vergleich im selben Zeitraum 
rund 262.000 m2. 



 

 3 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Einführend werden Begrifflichkeiten zur Logistik dargestellt, anhand einer 

Literaturrecherche wird ein Überblick über herkömmliche Mietverträge, Single-, 

Double- und Triple-Net-Verträge sowie Finanzierungsleasing und Sale-and-Lease-

Back-Verfahren, deren Aufbau, Inhalt und Unterschiede gegeben. Im Weiteren wird 

die Verwendung insbesondere des Triple-Net-Vertrages in unterschiedlichen 

Rechtssystemen, nämlich im benachbarten Rechtsraum in Deutschland und der 

Schweiz und im angelsächsischen Rechtsraum, hier insbesondere in Großbritannien 

und in den Vereinigten Staaten von Amerika, dargestellt. 

Darauf folgt eine Analyse von Verträgen aus dem österreichischen Rechtsraum. 

Bestandverträge unterschiedlicher Entwickler, Vermieter und Liegenschaften werden 

in Hinblick auf die Überwälzung von allen Varianten von Aufwänden auf den Mieter 

untersucht. Die wesentlichen Vertragsklauseln, die standardmäßig verwendet 

werden, sind zu eruieren, zu ordnen und darzustellen. Besondere Hinweise verlangen 

Klauseln, die außergewöhnliche Inhalte berühren oder nicht gehäuft vorkommen. 

Die wesentlichen Erkenntnisse der Vertragsrecherche werden in Interviews mit 

fachlichen Experten, mit Rechtsanwälten, die solche Verträge erstellen, hinterfragt, 

auf Relevanz überprüft, bestätigt und ergänzt.  

Abschließend werden die Ergebnisse der Vertragsanalyse und der Interviews zu 

einem Fazit zusammengeführt und offener Forschungsbedarf aufgezeigt. 
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2 Begriffsbestimmungen 
In diesem Kapitel werden vorerst Begrifflichkeiten zum Themenbereich Logistik-

immobilie vorgestellt.  

Im Weiteren folgen in einer Typologie von Bestandverträgen eine Übersicht 

beginnend mit dem herkömmlichen (Wohnraum-) Mietvertrag und dem gross-lease 

(Pauschalmietvertrag). Im Weiteren der net-lease sowie die Typen single-net-, 

double-net, triple-net- und bond-lease. Da der Vertragstypus triple-net-lease in 

Finanzierungsleasing und Sale-and-Lease-Back-Verfahren am ehesten zu finden ist, 

werden diese Geschäftsmodelle auch kurz dargestellt. 

2.1 Logistik und Logistikimmobilien 

Logistik ist ein Begriff, der einerseits auf dem griechischen Wort logos (Verstand, 

Rechenkunst), andererseits auf dem germanisch-französischen Wort loger basiert. 

Ursprünglich beschrieb das Wort Logistik Truppenbewegungen und die Versorgung 

der Truppen mit den notwendigen Materialien.5 

Zu Beginn der wirtschaftlichen Entwicklung meinte Logistik einzig den Fluss von 

Waren und Material innerhalb eines Unternehmens. Inzwischen ist der Begriff viel 

weiter zu interpretieren und beschreibt die Zusammenhänge zwischen Beschaffung, 

Produktion und Absatz in der Wertschöpfungskette. Zusätzlich kommt in manchen 

Bereichen auch immer mehr die (Teil-) Fertigung als Dienstleistung hinzu.6 

Auf Grund der Entwicklung der internationalen Wirtschaft, der Globalisierung und 

wegen des Umstands, dass es teilweise wirtschaftlich sinnvoller ist, die Produktion 

der Ausgangsmaterialien, einzelne Fertigungsschritte und die Fertigung insgesamt 

nicht an einem Ort durchzuführen, gewinnt der Logistikbereich weltweit immer mehr 

an Bedeutung. 

Logistikimmobilien werden für die Abwicklung der oben genannten Vorgänge, für 

Lagerung, teilweise Fertigung, Kommissionierung und Distribution von Waren 

verwendet. Sie sind in die Kategorie der Gewerbeimmobilen, im Speziellen in die 

Kategorie der Betreiberimmobilien einzuordnen7. Bei den Betreiberimmobilien hängt 

der wirtschaftliche Erfolg wesentlich vom fachmännischen Betrieb der Immobilie ab. 

 
5 Börner-Kleindienst (2006): S 448 
6 A.a.O.: S 449 
7 Vergl. Hirdes (2005): S 13 
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Wesentlich für alle Logistikimmobilien ist die verkehrstechnische An- und Einbindung 

je nach Typus und Nutzungsart. 

Umschlaghallen dienen der Aufteilung, Sortierung und Zusammenfassung von Waren 

zwischen Fern- und Nahverkehr. Der Lagerzeitraum ist relativ kurz und der Bestand 

wird nicht gelistet. Umschlaghallen zeichnen sich durch eine relativ niedrige 

Hallenhöhe, begrenzte Hallentiefe zur Gewährleistung kurzer Wege und eine hohe 

Anzahl von Toren aus. 

Distributionshallen verbinden die Funktion der Lagerung mit der Kommissionierung 

und der Warenverteilung. Distributionshallen verfügen über mehr Tore als eine 

Lagerhalle und zeigen größere Höhen und Tiefen. 

Lagerhallen sind für die mittel- bis langfristige Lagerung von Waren vorgesehen. Die 

Hallenhöhe kann relativ hoch sein, der Typus Lagerhalle verfügt allerdings über eine 

vergleichsweise geringe Toranzahl. 

Weiters gibt es Speziallager wie Kühllager, Lager für gefährliche Stoffe mit gesetzlich 

einzuhaltenden Bestimmungen zur Lagerung der spezifischen Güter und andere. 

Dies nur als kurzer Einblick in die Diversität von Logistikimmobilien. 8 

Einen guten Überblick über die Arten von Logistikimmobilien und den 

österreichischen Markt in der Gesamtheit bietet Neidhart.9 

Da der österreichische Markt für fremdvermietete Logistikimmobilien eher 

eingeschränkt ist und eine gewisse Zurückhaltung, was die Offenlegung von 

Verträgen angeht, besteht, stehen für diese Arbeit auch nur eine eingeschränkte 

Anzahl von Bestandverträgen zur Verfügung.  

Auf Grund der eingeschränkten Anzahl der Verträge werden im Zuge dieser Arbeit 

bei der Sichtung und Analyse die Arten der Logistikimmobilien nicht unterschieden. 

2.2 Typen von Bestandverträgen 

Das Gewerbemietrecht sieht den Mieterschutz nicht als vorrangigste Aufgabe. Man 

geht davon aus, dass sich Vermieter und Mieter ebenbürtig gegenüberstehen und die 

Schutzmechanismen, derer es im Wohnbereich bedarf, hier – wenn überhaupt – nur 

eingeschränkt notwendig sind. Daher gibt es im Gewerbebereich auch eine 

wesentlich größere Gestaltungsfreiheit in der Erstellung der Verträge. 

 
8 Vergl. Hirdes (2005): S 25 f; Börner-Kleindienst (2006): S 454 f 
9 Vergl. Neidhart (2018): S 11-21 
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Einführend werden kurz der herkömmliche Mietvertrag und der Typus gross-lease 

vorgestellt, die in den europäischen Rechtssystemen meist im Wohnbereich zu finden 

sind. Diese Verträge sind insbesondere im Bereich der Geschäftsbeziehungen 

zwischen Unternehmen und Privatpersonen, B2C (Business-to-Customer)10, 

festzustellen. 

Dann folgen die Typen net-lease, single-net, double-net, triple-net, bond-lease und 

abschließend Finanzierungsleasing, Sale-and-lease-back-Verfahren11 und 

Pachtvertrag. Anzumerken ist jedenfalls, dass im englischen Sprachraum für die 

Vertragstypen Miete, Pacht und Leasing der gleiche Ausdruck lease verwendet wird. 

Hier befindet man sich im Bereich der Geschäftsbeziehungen zwischen 

Unternehmen, B2B (Business-to-Business)12. 

Diese Verträge aus dem anglo-amerikanischen Rechtssystem werden, um den 

Vergleich mit europäischen Rechtssystemen einfacher zu machen, im Folgenden in 

Bezug auf die mieterseitigen Verpflichtungen aufsteigend dargestellt. Festgehalten 

wird, dass auch im anglo-amerikanischen Rechtssystem die Bezeichnungen nicht 

immer stringent sind und fließende Grenzen festzustellen sind13.  

HERKÖMMLICHER MIETVERTRAG  

Ausgehend von den jeweils anwendbaren Rechtsnormen werden die „normalen“ 

Betriebskosten dem Mieter überwälzt, „normal“ im Sinne der jeweilig zulässigen 

umlagefähigen Kosten entsprechend den anzuwendenden mietrechtlichen Gesetzen 

und Schutzbestimmungen. Dies entspricht im Wesentlichen den üblichen 

Wohnraummietverträgen. Diese Vertragsgestaltung ist bei Mietverträgen für 

Geschäftsräume tendenziell seltener zu finden.  

GROSS-LEASE 

Der gross-lease14oder full-service-gross-lease15, der Brutto-Mietvertrag entspricht 

ungefähr einem Vertrag mit „Pauschalmiete“ im österreichischen Rechtsverständnis. 

Hier sind mit dem Hauptmietzins, der im Vergleich zu einem Netto-Vertrag (net-lease) 

 
10 Kenton, Will (2020): Business-to-Customer; B2C vs. Business-to-Business (B2B) 
https://www.investopedia.com/terms/b/btoc.asp abgefragt am 17.2.2021 
11 Diese beiden Typen werden aufgenommen, da sie den Triple-Net-Regelungsgedanken 
implementieren. Andererseits ist ein in der Folge analysierter Vertrag auf einen sale-and-
lease-back-Geschäftsvorgang zurück zu führen. 
12 A.a.O. 
13 Vergl. Würdinger (2017): S 57 
14 Vergl. Scott (2000): S 246 
15 Vergl. Friedman, Harris, Lindeman (2008): S 206 
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wesentlich höher ausfällt, alle Kosten, die im österreichischen Rechtsverständnis den 

Betriebs- oder Nebenkosten zuzuordnen sind, aber auch allfällige Instandhaltungs- 

und Instandsetzungskosten kalkuliert und abgeglichen. Auch dieser Vertragstyp ist 

zumeist im Bereich B2C, insbesondere bei Wohnraum-Mietverträgen zu finden.16 

NET-LEASE 

Der allgemein gehaltene Begriff net-lease wird im Sprachgebrauch abkürzend 

verwendet und bei näherer Betrachtung durch spezifischere Begriffe ersetzt bzw. 

ergänzt.  

Zusätzlich zu den in Österreich als Betriebs- und Nebenkosten bekannten Aufwänden 

gibt es im Wesentlichen drei Regelungsbereiche oder Kostengruppen, die in die 

Vertragsgestaltung der net-leases Eingang finden17: 

• Steuern und Abgaben  

• Instandhaltung und Instandsetzung (inklusive Dach und Fach – core and shell) 

• Versicherung 

Weiters gibt es zu den genannten Kostengruppen noch die Aufwände für behördliche 

Genehmigungen und Auflagen sowie die Kosten für Verkehrssicherheitspflichten, die 

im Zuge des Verrechnungsthemas abgehandelt werden. 18 

Der Mieter hat im net-lease19 zusätzlich zum Hauptmietzins eine, zwei oder auch alle 

drei Kostengruppen zu tragen. Im Gegenzug ist der Hauptmietzins im Vergleich zu 

einer pauschalierten Gestaltung geringer.  

Die obgenannten drei Regelungsbereiche oder Kostengruppen sind vordergründig für 

die Namensgebung der Verträge relevant, entsprechend werden diese single-, 

double- oder triple-net-lease genannt20. Es finden sich auch die Bezeichnungen N-, 

NN- oder NNN-lease. Es ist festzuhalten, dass auch im angloamerikanischen 

 
16 Vergl. Friedman, Harris, Lindeman (2008): S 221 
17 Vergl. Würdinger (2017): S 31-36; vergl. Hall (2020): 
https://www.investopedia.com/ask/answers/040115/what-are-differences-between-single-
double-and-triplenet-leases.asp#single-net-leases abgefragt am 30.12.2020 
18 Vergl. Würdinger (2017): S 39f 
19 Scott (2000): S 360, bezeichnet die net-lease ganz allgemein: „Ein Leasingvertrag, bei dem 
die Wartungs- und Reparaturkosten, einschließlich Steuern und Versicherung vom 
Leasingnehmer getragen werden.“  
Ähnlich lautend bei Friedman, Harris, Lindeman (2008): S 325: “net lease – a lease whereby, 
in addition to the rent stipulated, the lessee (tenant) pays such expenses as taxes, insurance, 
and maintenance. (…)” 
Anm. d. Verfasserin: Dies beschreibt im engeren Sinn die heutige Auffassung eines triple-net-
lease.  
20 Vergl. Ling, Archer (2010): S. 589 



 

 8 

Rechtskreis für die Bezeichnungen der einzelnen Vertragsarten, bzw. für die darin 

dargestellten Inhalte keine einheitlichen Definitionen zu finden sind. Die Grenzen sind 

fließend und es werden unter Umständen unter einem Begriff unterschiedliche 

Bedeutungen zu finden sein21. Zusätzlich bewirken unterschiedliche Stärkepositionen 

in der Vertragsverhandlung weitere Unschärfen, was die übertragenen 

Verantwortlichkeiten betrifft. Diese Arbeit folgt in Bezug auf die Definitionen 

weitgehend der Darstellung von Würdinger (2017) bzw. werden Definitionen 

zusammengeführt. 

 
Abbildung 1: Vom herkömmlichen (Wohnraum-)Mietvertrag zum bond-lease22 

SINGLE-NET-LEASE 

Im Single-Net-Vertrag oder N-lease übernimmt der Mieter eine der genannten 

Kostengruppen, meist handelt es sich um die Übernahme der 

liegenschaftsbezogenen Steuern23.  

DOUBLE-NET-LEASE 

Im Double-Net-Vertrag oder NN-lease übernimmt der Mieter zwei der genannten 

Kostengruppen, meist die liegenschaftsbezogenen Steuern sowie Instandhaltung und 

 
21 Vergl. Chen (2020): https://www.investopedia.com/terms/n/net-lease.asp abgefragt am 
30.12.2020 
22 Abbildung von der Autorin erweitert nach Ling, Archer (2010): S 589 
23 Vergl. Würdinger (2017): S 59; vergl. Hall (2020): 
https://www.investopedia.com/ask/answers/040115/what-are-differences-between-single-
double-and-triplenet-leases.asp - single-net-leases abgefragt am 30.12.2020 
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Instandsetzung, oft nur das Mietobjekt betreffend oder in einem geringeren Umfang 

auch die allgemeinen Teile der Liegenschaft beinhaltend24.  

Double-Net-Verträge werden meist in Multi Tenant-Liegenschaften angewandt.25 

TRIPLE-NET-LEASE 

Im Triple-Net-Vertrag oder NNN-lease werden alle drei Kostengruppen dem Mieter 

überbunden: Neben Steuern und Abgaben finden sich im Katalog der Zuständigkeiten 

des Vertragsnehmers auch die liegenschaftsbezogenen Versicherungen und die 

Instandhaltung und Instandsetzung, diese beiden auf die gesamte Liegenschaft 

bezogen, samt Dach und Fach bzw. core and shell26.  

Meist handelt es sich um Single-Tenant-Liegenschaften bzw. wird ein ganzes 

Portfolio an einen Mieter vermietet. In den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich 

ein eigener Markt für den Handel von sogenannten NNN-Portfolios entwickelt, da 

Investoren mit gewissen steuerlichen Vorteilen rechnen können.27 

BOND LEASE 

Der umfassendste Vertrag ist der bond-lease. Dieser ist bondable, also verpfändbar 

und trägt der Mieter neben der kompletten Instandhaltung und Instandsetzung, 

Steuern, Abgaben und Versicherungen sogar das Sachuntergangsrisiko des 

Mietobjektes. Weiters kann der Vertrag nicht vorzeitig beendet werden oder die Miete 

aus irgendeinem Grund reduziert werden. Der Vermieter ist damit von jeglichem 

Vertragsrisiko befreit28. Solche Verträge werden auch wie folgt bezeichnet: „hell-or-

high-water-lease“, „absolute triple-net-lease“, „four nets“, „five nets“, „ultimate net 

lease“, „high-credit lease“ 29 und dergl. 

 

  

 
24 Vergl. Würdinger (2017): S 58; vergl. Hall (2020): 
https://www.investopedia.com/ask/answers/040115/what-are-differences-between-single-
double-and-triplenet-leases.asp - single-net-leases abgefragt am 30.12.2020 
25 Vergl. Chen (2020): https://www.investopedia.com/terms/d/double-net-lease.asp abgefragt 
am 30.12.2020 
26 Vergl. Würdinger (2017): S 31 
27 Vergl. Chen (2020): https://www.investopedia.com/terms/t/triple-net-lease-nnn.asp 
abgefragt am 30.12.2020 
28 Vergl. Würdinger (2017): S 57 f; vergl. Chen (2020): 
https://www.investopedia.com/terms/t/triple-net-lease-nnn.asp 
29 Vergl. Kaster (1979): S 92 zitiert nach Würdinger (2017): S 57;  
vergl. https://definitions.uslegal.com/b/bondable-lease/ abgefragt am 4.1.2021; 
vergl. https://signnn.com/what-is-an-absolute-nnn-lease/ abgefragt am 4.1.2021; 
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FINANZIERUNGSLEASING, SALE-AND-LEASE-BACK-VERFAHREN 

Die Vertragsinhalte, die in Immobilienleasing- oder sale-and-lease-back-Verträgen 

dargestellt werden, entsprechen durch die meist umfassende Überwälzung von 

Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten dem triple-net-Gedanken und ist die 

inhaltliche Nähe von der wirtschaftlichen Betrachtungsweise her (siehe im folgenden 

Kapitel: Position des Mieters) jedenfalls nachzuvollziehen.30 

Leasing ist die entgeltliche Überlassung einer Sache zum Gebrauch. Im Gegensatz 

zum Mietvertrag wird dem Leasingnehmer zu einer vertraglich festgelegten Zeit eine 

Erwerbsoption eingeräumt31. Während der Laufzeit des Leasingvertrages wird der 

Großteil (75 – 90 %) des Barwertes des Leasinggegenstandes bezahlt32. Der 

Leasingnehmer trägt sämtliche Risiken: Preis- oder Sachgefahr, Investitionsrisiko 

oder die Gefahr des zufälligen Untergangs des Leasing-Gegenstandes33. 

Bezeichnend ist weiterhin ein gewisses Dreiecksverhältnis: Der Leasinggeber, der 

von einem dritten Lieferanten ein Gut kauft, mit der vorher vertraglich bereits 

vereinbarten Absicht, dieses dem Leasingnehmer zur Nutzung zu überlassen34. 

Der Immobilienleasing-Vertrag entspricht in Österreich einem Mietvertrag nach dem 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB). Durch die og. Verschiebung der 

Rechtslasten vom Leasinggeber zum Leasingnehmer hin ergeben sich jedoch 

wesentliche Abweichungen, die die Rechtspositionen Vermieter – Mieter im Sinne 

des ABGB umkehren35. Festzuhalten ist, dass das englische Verb to lease sowohl 

mieten als auch pachten bedeutet. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich zusätzlich 

das Wort Leasing für derartige Geschäfte etabliert. 

Der Geschäftsvorgang sale-and-lease-back ist eine Sonderform des 

Leasinggeschäfts. In diesem Vorgang verkauft der die Liegenschaft nutzende 

Eigentümer selbige an eine Leasinggesellschaft mit dem vertraglich vereinbarten Ziel, 

diese Liegenschaft zur weiteren Nutzung wiederum zu leasen oder zu mieten. Nach 

dem Verkauf wird im zweiten Schritt entsprechend den Vereinbarungen der Leasing- 

oder Mietvertrag abgeschlossen. Aus dem Eigentümer wird der Leasingnehmer/ 

 
30 Vergl. Würdinger (2017): S 69 f, sowie S 171 f 
31 Vergl. Weber (2019): S 910, Leasing, Leasingvertrag; vergl. Funk (2003) S 88, 
Immobilienleasing; vergl. Kuhnle (2005): S 15 ff 
32 Vergl. Hirdes (2005): S 204 
33 Vergl. Mayer (1996): S 3, 36 ff. Dies geht so weit, dass der Leasingnehmer im Falle des 
Untergangs der Sache die Leasingraten bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiter tätigen 
muss. 
34 Vergl. Kuhnle (2005): S 345 
35 Vergl. Mayer (1996): S 11 
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Mieter, der durch die Regelungen des Leasing-/Mietvertrags eine eigentümerähnliche 

Position samt den Verpflichtungen für die Erhaltung der Liegenschaft innehat und 

diese ohne Unterbrechung seiner Tätigkeit weiternutzt36. Dieser Geschäftsvorgang 

bietet neben der Liquiditätssteigerung auch steuerpolitische und bilanztechnische 

Möglichkeiten für den ehemaligen Eigentümer37. 

Das sale-and-lease-back-Geschäft als Werkzeug zur Gewinnung von liquiden Mitteln 

wird immer beliebter. In der EMEA-Region (Europe, Middle-East, Africa: 

Wirtschaftsraum Europa – Arabien – Afrika) wurden von 2018 auf 2019 ein Anstieg 

im Volumen von € 17,4 Mrd. auf € 23,1 Mrd. beobachtet und wird für 2020 ein erneuter 

Anstieg des Geschäftsvolumens wegen der weltweiten Covid-19 Krise erwartet38. 

PACHTVERTRAG 

Der Pachtvertrag bildet neben der Zurverfügungstellung einer Sache zur Nutzung 

auch die Fruchtziehung daraus ab. Bei einer Immobilie werden damit einhergehend 

oft Betriebsmittel und ein Kundenstock zur Verfügung gestellt, und meist besteht auch 

eine Betriebspflicht. Immobilie und angesiedeltes Unternehmen bilden eine Einheit.39 

2.3 Entstehung, Herkunft und Motivation des Triple-Net-Vertrags 

Vor der näheren Beleuchtung des Typus Triple-Net-Vertrag muss eingangs noch 

einmal genauer auf die historischen und rechtlich-wirtschaftlichen Gegebenheiten 

eingegangen werden, die zu diesem Vertragstypus geführt hatten. Weiters bedarf es 

der Analyse der Interessen von Mieter und Vermieter, der Vor- und Nachteile für die 

Kontrahenten, die in dieses Vertragswerk hineinspielen. 

RECHTLICHER HINTERGRUND – ANGLO-AMERIKANISCHER RECHTSKREIS 

Wie bereits erwähnt entstand der Triple-Net-Vertrag im anglo-amerikanischen 

Rechtskreis aus der englischen Rechtspraxis heraus.  

Common Law oder auch Case Law ist die Rechtspraxis, die ausgehend vom 

englischen Recht in der amerikanischen, aber auch z.B. australischen 

Rechtsordnung oder anderen ehemaligen Kolonien praktiziert wird. Es handelt sich 

um ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht. Das Rechtssystem basiert weniger auf 

 
36 A.a.O.: S 13 ff; vergl. Kuhnle (2005): S 346 ff 
37 Vergl. Mayer (1996): S 23 ff 
38 Vergl. JLL (2020): S 3 f 
39 In Österreich vergl. § 1091 ABGB; vergl. Bienert, Funk (2014): S 649 f; vergl. Dirnbacher 
(2013): S 34 
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komplexen Rechtskodizes als vielmehr auf Fallentscheidungen der Gerichte und 

Entscheidungssammlungen. 40 

Im Gegensatz dazu ist im europäischen (nicht-englisch-sprachigen Raum) das 

Kodifikationsprinzip vorherrschend. Hier werden Gesetze zu Gesetzessammlungen 

oder Kodizes zusammengefasst, die das jeweilige Rechtsgebiet umfassend und 

systematisch abdecken41. 

HISTORISCHER HINTERGRUND 

Historisch gesehen war ein lease kein Vertrag sondern eine zeitlich begrenzte 

Besitzüberlassung. Zwischen lessee/tenant (Mieter) und lessor/landlord (Vermieter) 

entstand durch diese Eigentumsüberlassung kein Beziehungsgeflecht von Rechten 

und Pflichten, vielmehr traf den lessor/landlord ab dem Besitzübergang kaum bis 

keine Verpflichtung, was Erhaltung oder Verkehrssicherheit des Mietobjekts angeht. 

Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden gewisse gesetzliche 

Schutzmechanismen insbesondere gegenüber dem Mieter von Wohnraum, wodurch 

dem lessor/landlord gewisse – im Vergleich zur europäischen Praxis nach wie vor 

sehr geringe – Verpflichtungen in Hinblick auf den Zustand und die entsprechende 

Erhaltung übertragen wurden. Im gewerblichen Bereich hat sich die implied warranty 

of fitness – eine implizierte Garantie zur Eignung42 – nach wie vor nicht etabliert43. 

Aus diesem, dem europäischen Rechtsdenken vollständig konträrem Zugang heraus, 

ist es verständlich, dass man den triple-net-lease nicht einfach in europäische 

Rechtssysteme implementieren kann, sondern es genauer Analysen der 

gewünschten Vertragsinhalte und der Möglichkeiten der rechtlich zulässigen 

Umsetzung bedarf. 

POSITION DES VERMIETERS 

Triple-Net – „dreifach netto“, bringt dem Vermieter kalkulatorisch abzugslose 

Mieteinnahmen, ohne noch Ausgaben für die Kostengruppen Versicherung, Steuern 

und Abgaben sowie Unterhalt, Reparatur oder Erneuerung ansetzen zu müssen44. 

Dies bringt einem Investor einen klar definierten Mietertrag und stellt somit eine Netto-

Rendite dar, da keinerlei Betriebs- oder Verwaltungskosten mehr einbezogen werden 

 
40 Vergl. Blumenwitz (2003): S 3 f; vergl. Weber (2019): S 310, Case-Law 
41 Vergl. Weber (2019): S 840, Kodifikationsprinzip 
42 https://www.linguee.com/english-german/translation/implied+warranty+of+fitness.html 
abgefragt am 15.8.2020 
43 Vergl. Würdinger (2017): S 53 ff 
44 Vergl. Söhlke (2008): S 197 
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müssen. Diese Risikominimierung und Renditesicherung sichern den Cashflow, was 

für institutionelle Anleger wie z.B. Immobilien-Fonds auf Grund der relativ genauen 

Prognosemöglichkeiten, aber auch für die Finanzierung solcher 

Gewerbeliegenschaften und für die finanzierenden Banken von wesentlicher 

Bedeutung ist45.  

Weiters bedeutet die Abtretung von Verantwortlichkeiten an den Mieter für Investoren 

und Vermieter, die nicht vor Ort sind oder nicht über eine örtliche Struktur verfügen, 

eine wesentliche Minderung des Arbeitsaufwands46. Der Organisations- und 

Verwaltungsaufwand, der für das Betreiben einer Liegenschaft notwendig ist, ist 

geringer oder eventuell gar nicht vorhanden. Es bleiben für den Vermieter nur die 

Eigentümerthemen und die Kosten, die mit einer allfälligen Betreibergesellschaft oder 

sonstigen nachgelagerten firmenmäßigen Strukturen verbunden sind. 

Gleichzeitig bedeutet diese Überantwortung von Instandhaltung und Instandsetzung 

den Nachteil eines eventuellen Kontrollverlustes. Das Interesse des Eigentümers/ 

Vermieters an der Liegenschaft geht natürlich über das Ende des jeweilig laufenden 

Mietvertrages hinaus. Der Mieter hingegen könnte besonders gegen Ende der 

Laufzeit kein gesteigertes Interesse an kostspieligen Instandsetzungsarbeiten haben 

und so treten bei Beendigung eines Triple-Net-Vertrages öfters 

Instandhaltungsrückstaus zu Tage47. Dies kann durch geeignete Gestaltung der 

Vertragsklauseln, regelmäßige (jährliche) Abstimmung zwischen Mieter und 

Vermieter, welche Maßnahmen zu setzen sind, oder durch Implementierung eines 

regelmäßig zu dotierenden Instandhaltungsfonds aufgefangen werden48. Die gängige 

Praxis bei Logistikliegenschaften ist folgende: Der Vermieter nimmt regelmäßige 

Kontrollen des Zustandes des Mietgegenstandes vor, weist den Mieter allfällig auf 

seine Verpflichtungen hin und verfolgt die zu setzenden Maßnahmen. 

  

 
45 Vergl. Bürgi (2011): S 9 
46 Vergl. Söhlke (2008): S 197 
47 Vergl. Griebel (2019): S 9 
48 Vergl. Würdinger (2017): S 66; vergl. Madl (2020): S 2 
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POSITION DES MIETERS 

Für den Mieter ergibt sich auf der finanziellen Seite die Chance einer 

Kostenreduzierung. Die Miete fällt geringer aus und mit der Differenz werden die 

Bewirtschaftungskosten der Liegenschaft und die Risiken des Unterhalts abgedeckt. 

Sollten gewisse Unterhaltsrisiken später als geplant oder gar nicht schlagend werden, 

oder können Unterhaltsleistungen durch eigene, günstigere Professionisten oder in 

der eigenen Struktur erledigt werden, so ergibt sich eine Kostenersparnis und eine de 

facto günstigere Miete49. 

Es liegt im Interesse des Mieters, selbst für den Unterhalt zuständig zu sein, wenn er 

über mehr Know-How über die Sonder-Immobilie verfügt als der Vermieter (Senioren-

Residenzen, Krankenanstalten, Hotels, Banken und dergl.) oder aber der Mieter einer 

bestimmten Corporite Identity folgen muss. Besonders, wenn spezielle Infrastruktur, 

die besondere Wartung und Instandhaltung benötigt, vorhanden ist, kann der Mieter 

unter Umständen auf größeres Fachwissen als der Vermieter zurückgreifen und 

notwendige Maßnahmen effizienter und schneller setzen50.  

Dies ist ganz besonders dann der Fall, wenn es sich um eine build to suit-Liegenschaft 

handelt.51  

Die „Quasi-Eigentümer“-Position kann für einen Mieter von Relevanz sein, wenn der 

zeitliche Faktor bei allfälligen Reparaturanfragen, Umbauten, Modernisierungen und 

dergl. eine Rolle spielt (z.B. Hotels) und man eventuelle langwierige 

Entscheidungsprozesse auf Seiten des Eigentümers vermeiden will52. 

Eine Verquickung all der og. Gründe bringt die Sonderform sale-and-lease-back mit 

sich.  

„Der Verkauf einer Anlage und die anschließende Anmietung des Wirtschaftsguts 

durch den alten vom neuen Besitzer. Ein Verkauf bei gleichzeitiger Rückvermietung 

ermöglicht es dem Unternehmen, das Kapital aus der Anlage abzuziehen, ohne 

jedoch auf die Nutzung verzichten zu müssen.“53  

Es ist ganz offensichtlich, dass in einem solchen Fall das Interesse des alten 

Eigentümers, des nachmaligen Mieters, darin liegt, dass – neben der Umwandlung 

 
49 Vergl. Söhlke (2008): S 198; vergl. Würdinger (2017): S 68 
50 Vergl. Bürgi (2011): S 29 
51 Vergl. Friedman, Harris, Lindeman (2008): S 68. Die Liegenschaft wurde extra für einen 
konkreten Mieter geplant und errichtet. 
52 Vergl. Würdinger (2017): S 69 
53 Vergl. Scott (2000): S 486 
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von Produktionsgütern in liquide Mittel – die Abläufe der Nutzung und des Unterhalts 

möglichst ungestört weiterlaufen wie gehabt. 
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3 Anwendung von Triple-Net-Verträgen in ausgewählten 

Rechtsräumen 
Es ist eine anerkannte Tatsache, dass sich „das kontinental-europäische Recht (…) 

– besonders augenscheinlich in wirtschaftsbezogenen Rechtsgebieten – methodisch 

wie substantiell dem anglo-amerikanischen Recht“54 annähert. 

Nichtsdestotrotz gibt es im europäischem Rechtsraum nach wie vor wesentliche 

Unterschiede, die im Folgenden dargestellt werden sollen. 

Die auf den Mieter umlegbaren Betriebskosten bilden die Basis der zusätzlich zur 

Nettokaltmiete verrechenbaren Positionen. Daher ist es notwendig, ergänzend zur 

österreichischen Rechtspraxis die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Betriebs- 

und Nebenkostenverrechnung in den gegenständlichen nationalen Rechtssystemen 

kurz zu skizzieren. 

Die rechtliche Zulässigkeit der Anwendung der vertragstypischen Elemente wird 

beleuchtet, insbesondere in Hinblick auf die bereits erwähnten Kostengruppen, die 

die Abstufung der net-leases präzisieren. 

3.1 Großbritannien und Vereinigten Staaten von Amerika 

Liberal konservative Politik, unterbrochen von sozialistischen Regierungen, 

bestimmte in Großbritannien von je her den Zugang zum Thema Miete und 

Mieterschutz. Es herrscht bis heute ein Klima der Deregulierung und des Laissez-

faire in Bezug auf die mietrechtliche Gesetzgebung. Aktuell sind die wesentlichen 

gesetzlich gültigen Bestimmungen die Housing Acts 198855 und 199656. Seit 

geraumer Zeit wird mit der Rented Homes Bill eine Reform der Mietgesetzgebung 

vorbereitet, die aber nur eine Vereinheitlichung der geltenden Gesetzeslage 

darstellen und keine Veränderung in Bezug auf den Mieterschutz bedeuten soll57. Die 

Ratifizierung des Gesetzesentwurfs ist aktuell noch im Laufen58.  

Die dispositive Gesetzgebung lässt sehr viel Freiheit in der Vertragsgestaltung und 

auch betreffend die Vereinbarungen zur Kostentragung zu. In der Praxis bedeutet 

 
54 Vergl. Blumenwitz (2003): S 1 
55 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/50/contents abgefragt am 31.12.2020 
56 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/52/contents abgefragt am 31.12.2020 
57 Vergl. Oberhammer, Kletečka, Wall, (2011): S 83 f 
58 https://services.parliament.uk/bills/2019-19/rentedhomes.html, abgefragt am 10.8.2020 
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das, dass sogar im Bereich der Wohnungsmiete neben den Betriebs-, Neben- und 

Verbrauchskosten (in unserem Sinn), hierbei ist die property- oder council-tax, die 

jährlich anhand des aktuellen Marktwertes einer Liegenschaft angepasst wird, ein 

wesentlicher Kostenfaktor59, oft auch Wartungs- und Instandhaltungskosten dem 

Mieter überwälzt werden60.  

In Großbritannien findet sich der Triple-Net-Regelungsgedanke im FRI lease (full 

repairing and insuring) implementiert. Der Name bezieht sich auf den Umstand, dass 

im Zuge des Vertrages zusätzlich zu sämtlichen liegenschaftsbezogenen 

Versicherungsaufwänden der Mieter auch die uneingeschränkte Verpflichtung 

übernimmt, allfällige Instandsetzungen und Instandhaltungen ohne Berücksichtigung 

der Verursachung oder des Zeitpunkts der Verursachung für die gesamte 

Liegenschaft zu tragen. Daher werden vor Vertragsabschluss umfassende 

Begutachtungen des Mietgegenstandes vorgenommen und allfällige bereits 

bestehende Mängel aus dem abzuschließenden Vertrag ausgenommen61. Solche 

Vertragskonstrukte entsprechen dem Triple-Net-Vertrag. 

Auch im IRI lease (internal repairing and insuring) ist der Net-Regelungsgedanke zu 

finden. Hiebei sind die Verpflichtungen des Mieters auf den jeweiligen 

Mietgegenstand bzw. das Innere des Mietgegenstandes eingeschränkt. Die 

Erhaltungsmaßnahmen für die gesamte Liegenschaft sowie für die strukturellen und 

allgemein genutzten Teile trägt der Vermieter. Dieses Konzept ist meist in Multi 

Tenant-Liegenschaften umgesetzt62 und ist einem Double-Net-Vertrag 

gleichzusetzen. 

In den USA ist die Rechtssituation in Bezug auf Gestaltung von Mietverträgen wegen 

des gleichartig gestalteten Rechtssystems ähnlich der Situation in Großbritannien: 

Zwischen Mieter und Vermieter sind mannigfaltige Vereinbarungen betreffend 

Kostentragung von Betriebs-, Neben- und Instandhaltungskosten möglich. Zusätzlich 

gibt es in den einzelnen Staaten weitere gesetzliche Regelungen, die das Thema 

punktuell beleuchten63.  

 
59 https://www.gov.uk/council-tax, abgefragt am 10.8.2020 
60 Vergl. Oberhammer, Kletečka, Wall, (2011): S 93 
61 Vergl. York (2019) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=05122f6f-6494-4e10-
9d19-6b1435672e31 abgefragt am 22.8.2020;  
Vergl. https://occupa.co.uk/question/differences-fri-lease-iri-lease/ abgefragt am 22.8.2020 
62 Vergl. https://occupa.co.uk/question/differences-fri-lease-iri-lease/ abgefragt am 22.8.2020 
63 Es ginge über den Umfang dieser Arbeit jedenfalls hinaus, auf diese Unterschiede 
einzugehen. 
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3.2 Deutschland 

Ausgehend vom prinzipiellen sogenannten „Bruttomietkonzept“, das im Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB)64 verankert ist und dem Vermieter „umfassende Verpflichtungen 

für die Vertragslaufzeit zur dauerhaften Sicherstellung des vertragsgemäßen 

Gebrauchs sowie die fortwährende Lastentragung“65 überbindet, können dem 

(Wohnraum-) Mieter unter Bezug auf die Betriebskostenverordnung (BetrKV) die 

Betriebskosten und die entsprechenden Verbrauchskosten für Heizung angelastet 

werden.  

Im BGB sind die Betriebskosten folgendermaßen definiert66: 

„(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten 

trägt. Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder 

Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder das Erbbaurecht am 

Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, 

der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend 

entstehen. Für die Aufstellung der Betriebskosten gilt die 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) 

fort.“ 

Die Betriebskostenverordnung zählt die verrechenbaren Betriebskosten67 auf, die im 

Wesentlichen den Betriebskosten nach MRG entsprechen. In der BetrKV jedoch sind  

• Verwaltung 

• Instandhaltung  

• Instandsetzung  

von der Verrechenbarkeit dezidiert ausgeschlossen. Die Überrechnung der 

Betriebskosten an den Bestandnehmer muss jedenfalls vertraglich vereinbart sein68.  

 

Die Geschäftsraummieten werden aus dem Ansatz heraus, dass sich ebenbürtige 

Verhandlungspartner gegenüberstehen, vom Gesetzgeber lang nicht so 

reglementiert und ist der Gestaltungsspielraum der Verträge weitaus größer. 

Vielmehr benötigt die liberale Ausgestaltung der Geschäftsraummiete darüber hinaus 

 
64 § 535 BGB 
65 Vergl. Würdinger (2017): S 84. Vergl. Hirdes (2005): S 196 
66 BGB § 556 (1) 
67 BetrKV §§ 1-2  
68 Vergl. Oberhammer, Kletečka, Wall, (2011): S 57 ff 
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dezidiert ausdifferenzierte Verträge, um die wirtschaftlichen Interessen der 

Vertragspartner bindend darzustellen69. Ein wichtiges Kriterium in diesem 

Zusammenhang ist die Zulässigkeit bzw. Nicht-Zulässigkeit von Formularverträgen. 

Das Bemühen um Individualvereinbarungen ist festzustellen, jedoch muss eine 

tatsächliche Möglichkeit für Verhandlung, ein Verhandlungsspielraum und eine 

effektive Einflussnahme auf Vertragsbedingungen, ein Aushandeln im Einzelnen 

gegeben sein, um das Kriterium der Individualvereinbarung zu erfüllen70.  

Nach aktueller Rechtsprechung sind jedenfalls bei der Übertragung von Pflichten die 

Risikosphäre und der Mietgebrauch zu beachten: Das bedeutet, dass nur „Pflichten 

und Kosten, die aus Veränderungen und Beeinträchtigungen resultieren, die der 

Risikosphären des Mieters entstammen bzw. auch seinen Mietgebrauch 

zurückzuführen sind, (…) formularvertraglich überbürdet werden“ [dürfen]71. 

Zusätzlich ist eine Risikobeschränkung durch caps oder caps-clauses einzuziehen, 

d.h.: bis zu welchem Höchstbetrag – in Prozentsätzen der Nettomonats- oder 

Nettojahresmiete – der Mieter im Anlassfall Kosten übernehmen muss, sodass kein 

unzulässiges Übermaß an finanzieller Belastung übertragen wird72. 

Die Verantwortlichkeit für core and shell – Dach und Fach im deutschen 

Rechtsverständnis – ein wesentlicher Bestandteil des angloamerikanischen triple-

net-lease, sind jedenfalls nur in einer Individualvereinbarung zulässig auf den Mieter 

übertragbar, und das auch nur, wenn aus dem Vertrag deutlich hervorgeht, dass die 

Miete in Anrechnung dieser Verpflichtung geringer als die gängige Marktmiete ist73.  

Der Ausdruck Dach und Fach an und für sich bereitet bereits 

Interpretationsschwierigkeiten und umfasst laut deutscher Judikatur folgende 

Bestandteile: 

• Dach 

• Außenmauerwerk 

• Rohrleitungen im Außenmauerwerk 

• Außenfassade, soweit mit dem Außenmauerwerk fest verbunden 

• (also nicht: bewegliche Markisen, Jalousien usw.) 

• Tragende Wände 

 
69 Vergl. Würdinger (2017): S 97 ff 
70 A.a.O.: S 102 
71 A.a.O.: S 110 
72 A.a.O.: S 111 ff; vergl. Joachim (2006): S 238 
73 Vergl. Adler (2011): S 25 
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• Fundament 

• Rohrleitungen in und unter dem Fundament 

• Keller- und Geschoßdecken74 

Erschwerend kommt hinzu, dass die deutsche Judikatur in diesem Bereich nicht 

konsistent ist, das Thema höchstgerichtlich noch nicht abgehandelt wurde und klare 

Definitionen, wie der Triple-Net-Gedanke in rechtlich stabile Verträge gegossen 

werden kann, noch fehlen75. 

Einzig in Sale-and-Lease-Back-Konstruktionen und im klassischen 

Finanzierungsleasing ist die Zuständigkeitsverschiebung vom Vermieter zum Mieter 

in formularvertraglichen Klauseln zu finden. Diese Vertragstypen haben ihren Weg 

vom angloamerikanischen Rechtskreis in das europäische Wirtschaftsleben bereits 

vor Jahrzehnten gefunden und sind sie inzwischen ausreichen kommentiert und in 

den verschiedensten Varianten rechtlich behandelt worden. Diese 

Auseinandersetzung hat in Bezug auf den Triple-Net-Vertrag noch in aller Breite 

stattzufinden76.  

3.3 Schweiz 

Seit Anfang der 2000-er Jahre, nach der Lockerung der Lex Koller77, betätigten sich 

vermehrt nicht-schweizerische Investoren im Gewerbe-Immobilienmarkt der Schweiz 

auf Grund der stabilen Lage des Landes, der steuerlichen Attraktivität und der guten 

und rasch funktionierenden Gerichtsbarkeit. Daher soll auch das Modell des Triple-

Net-Vertrags vermehrt Eingang in die Praxis der Vermietung von gewerblich 

genutzten Liegenschaften finden. 78 

Das schweizerische Mietrecht vertritt analog dem österreichischen und deutschen 

Mietrecht stark den Ansatz des Mieterschutzes. Darüberhinausgehend sind die 

 
74 Vergl. Joachim (2006): S 227 
75 Vergl. Würdinger (2017): S 128 ff; vergl. Joachim (2006): S 237 f 
76 A.a.O.: S 155 ff 
77 Lex Koller (BewG): Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 
Ausland; regelt, inwieweit Personen, die gemäss BewG als Personen im Ausland gelten, 
Grundstücke in der Schweiz erwerben dürfen. 
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/direktionssekretariat/lex-koller 
abgefragt am 21.8.2020. [Anm. d. Verfass.: Dadurch wurden vorher gültige Einschränkung, 
dass nur schweizerische Rechtspersonen schweizerische Liegenschaften besitzen dürfen, 
im Gewerbebereich eingeschränkt.] 
78 Vergl. Bur Bürgin, Dillier (2009): S 2; vergl. Urbach/Moskric (2008) S 995 f 
https://www.walderwyss.com/user_assets/publications/540.pdf abgefragt am 21.8.2020 
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Schutzbestimmungen des Mietrechts in derselben Art und Weise auf Wohnraum- und 

Geschäftsraummieter anzuwenden79.  

Art. 256 OR (Obligationenrecht) nennt die Verpflichtungen des Vermieters und enthält 

die wesentliche Aussage zum Mieterschutz: 

„1 Der Vermieter ist verpflichtet, die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in 

einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zu übergeben und 

in demselben zu erhalten. 

2 Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Mieters sind nichtig, wenn 

sie enthalten sind in: 

a. vorformulierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

b. Mietverträgen über Wohn- oder Geschäftsräume.“ 

Die Betriebskosten werden wie folgt definiert:  

„Die Nebenkosten sind das Entgelt für die Leistungen des Vermieters oder 

eines Dritten, die mit dem Gebrauch der Sache zusammenhängen. 

Der Mieter muss die Nebenkosten nur bezahlen, wenn er dies mit dem 

Vermieter besonders vereinbart hat. 80 

Bei Wohn- und Geschäftsräumen sind die Nebenkosten die tatsächlichen 

Aufwendungen des Vermieters für Leistungen, die mit dem Gebrauch 

zusammenhängen, wie Heizungs-, Warmwasser- und ähnliche 

Betriebskosten, sowie für öffentliche Abgaben, die sich aus dem Gebrauch 

der Sache ergeben81“. 

Auch hier gilt die Notwendigkeit der schriftlichen Vereinbarung. Die Nebenkosten sind 

definiert durch den „Gebrauch der Sache“ und entsprechen den bekannten 

Positionen. Ausgenommen sind hier, da diese auch bei einer nicht-vermieteten – also 

nicht gebrauchten – Liegenschaft anfallen: 

• Abgaben 

• Versicherungen 

• Erschließungskosten  

• Verwaltung  

 
79 Vergl. Würdinger (2017): S 176 
Die notwendige Reform des schweizerischen Mietrechts wird immer wieder angedacht und 
gefordert, ist aber bis dato vom Gesetzgeber abgelehnt worden. Vergl. Bur Bürgin, Dillier 
(2009): S 3; vergl. Bürgi (2011): S 5 
80 Art. 257a (1, 2) OR 
81 Art. 257b (1) OR 



 

 22 

Die Nebenkosten lt. Art. 257b Abs. 1 OR können durch schriftliche und unbedingt 

sehr detailliert auszuformulierende Vereinbarung dem Mieter übertragen werden82.  

Problematisch ist die rechtlich gültige Belastung des Mieters mit Instandsetzung und 

Instandhaltung. In der Praxis werden Erhaltungspflichten unter Bezug auf die 

Vertragsfreiheit dem Mieter überbunden und im Gegenzug zwingend geldwerte 

Kompensationen vereinbart. Im Zuge solcher Regelungen müssen die 

gegenständlichen Erhaltungspflichten mit Caps, also Begrenzungsklauseln und 

konkreten Zahlen unterfüttert werden, um den gesetzlichen Regelungen zu 

entsprechen83. Eine allfällige Mietzinsüberprüfung in einem solchen 

Kompensationsfall oder auch im Fall von nichtigen Unterhalts- und 

Erhaltungsvereinbarungen könnte eine Angleichung des Zinses nach unten mit sich 

bringen84. Diese Vorgehensweise entspricht dem Zugang von Investoren, in deren 

Fokus die Renditeerwartung steht, ganz und gar nicht85. 

Ein weiterer Versuch der schweizerischen Praxis, den Triple-Net-Gedanken zu 

implementieren, passiert über die Anwendung des an sich zulässigen und 

akzeptierten Rohbaumietvertrags. In einem Rohbaumietvertag stellt der Vermieter 

einen Rohbau zur Verfügung, den der Mieter auf seine Kosten nach eigenen 

Vorstellungen und Bedürfnissen zu einem gebrauchsmäßigen Zustand ausbaut. Der 

Mieter ist in der Folge für den Erhalt dieser Ausbauten zuständig, den Vermieter trifft 

einzig die Erhaltungslast des Rohbaus86. 

Die Anwendung dieses Vertragstyps, um das Thema Erhaltungslast des Triple-Net-

Gedankens abzudecken, erscheint jedenfalls fraglich und ist mit rechtlicher 

Unsicherheit belastet87.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in der Schweiz verschiedene rechtliche 

Konstruktionen angewandt werden, um Vertragsinhalte eines Double- oder Triple-

Net-Vertrages darzustellen. All diese Lösungen sind jedoch nur Hilfskonstrukte, die 

keine Rechtssicherheit aufweisen und ist diese Thematik in der Gesamtheit auch bis 

dato nicht ausjudiziert88.  

 
82 Vergl. Oberhammer, Kletečka, Wall, (2011): S 209 f; vergl. Urbach/Moskric (2008) S 997 
https://www.walderwyss.com/user_assets/publications/540.pdf abgefragt am 21.8.2020 
83 Vergl. Würdinger (2017): S 180, vergl. Urbach/Moskric (2008) S 999 ff 
https://www.walderwyss.com/user_assets/publications/540.pdf abgefragt am 21.8.2020 
84 Vergl. Bürgi (2011): S 28 
85 Vergl. Bur Bürgin, Dillier (2009): S 3 
86 Vergl. Bürgi (2011): S 7; vergl. Würdinger (2017): S 182 f 
87 Vergl. Würdinger (2017): S 183 
88 A.a.O.: S 183; vergl. Bürgi (2011): S 7 
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4 Grundlagen der Mietvertragsgestaltung in Österreich 
In diesem Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen in Form der relevanten Gesetze 

und deren Niederschlag in der Mietvertragsgestaltung zu Logistikliegenschaften 

dargestellt. Im Weiteren werden die zulässigen Möglichkeiten, Betriebs-, Neben- und 

Verbrauchskosten auf den Mieter zu überbinden, beleuchtet. 

4.1 Mietvertrag, Bestandvertrag 

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) § 1090 beschreibt einen 

Bestandvertrag folgendermaßen: „Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch einer 

unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis 

erhält, heißt überhaupt Bestandvertrag.“ 

Im Mietrechtgesetz (MRG) selbst ist keine Definition des Begriffes Miete oder 

Mietvertrag zu finden. 

Eine anerkannte Definition des Begriffes Miete ist: „Unter Miete wird die entgeltliche 

Überlassung einer unverbrauchbaren Sache zum Gebrauch auf gewisse Zeit 

verstanden.“89 

4.2 Gesetzlicher Rahmen 

In Österreich werden Mietverträge jedenfalls unter Anwendung des MRG und/oder 

des ABGB abgeschlossen. Im Folgenden werden die Anwendbarkeit der jeweiligen 

Gesetze dargestellt. 

MIETRECHTGESETZ (MRG) 

Das MRG, das als Gesetzeswerk vordinglich zum Schutz der Mieter angelegt ist, 

weist einen großen Anteil von Schutzmechanismen auf, die zwingend angewandt 

werden. So unter anderem: Regelungen zu Kündigungsschutz, zur Mietzinsbildung, 

zur Verrechnung von Betriebskosten, zu Weitergaberechten und den Erhaltungs- und 

Verbesserungspflichten des Vermieters. 

In § 1 MRG werden Vollanwendung, Teilanwendung und Vollausnahmen 

unterschieden, die jeweils die zwingende Anwendung bestimmter Paragraphen und 

Themen subsummieren.  

  

 
89 Bienert, Funk (2014): S 648 
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Vollausnahmen 

MRG §1, (2), 1 nennt Mietgegenstände, die nicht in den Anwendungsbereich des 

Gesetzes fallen: nämlich jene, „die im Rahmen des Betriebes eines  

Beherbergungs-, Garagierungs-, Verkehrs-, Flughafenbetriebs-, Speditions- oder 

Lagerhausunternehmens oder eines hiefür besonders eingerichteten Heimes für 

ledige oder betagte Menschen, Lehrlinge, jugendliche Arbeitnehmer, Schüler oder 

Studenten vermietet werden.“ 

Ebenso kein Anwendungsbereich laut MRG § 1, (2), 5: „Mietgegenstände in einem 

Gebäude mit nicht mehr als zwei selbständigen Wohnungen oder 

Geschäftsräumlichkeiten, wobei Räume, die nachträglich durch einen Ausbau des 

Dachbodens neu geschaffen wurden oder werden, nicht zählen.“ 

Teilausnahmen 

MRG § 1, (4), 1 nennt: 

„Mietgegenstände, die in Gebäuden gelegen sind, die ohne Zuhilfenahme 

öffentlicher Mittel auf Grund einer nach dem 30. Juni 1953 erteilten 

Baubewilligung neu errichtet worden sind. Hier gelten die §§ 14, 16b, 29 bis 

36, 45, 46 und 49, nicht jedoch die übrigen Bestimmungen des I. und II. 

Hauptstückes.“90 

Weitere Teilausnahmen in MRG § 1, (4), 5:  

„Die §§ 14 und 29 bis 36, nicht jedoch die übrigen Bestimmungen des I. und 

II. Hauptstückes, gelten für Mietgegenstände in einem Wirtschaftspark, das ist 

eine wirtschaftliche Einheit von ausschließlich zu Geschäftszwecken 

genutzten Gebäuden und Liegenschaften (Anm.: richtig: Liegenschaften,) in 

(auf) denen jedoch nicht überwiegend Handelsgewerbe im Sinne der 

Gewerbeordnung 1973 betrieben werden.“ 

Logistikimmobilien – als Immobilien „im Rahmen des Betriebes eines (...) Speditions- 

oder Lagerhausunternehmens“ – unterliegen dem MRG nicht oder nur sehr 

eingeschränkt. Falls eine Logistikimmobilie als Bestandteil eines Wirtschaftsparks 

unter MRG § 1, (4), 5 fällt, sind somit Regelungen betreffend Mietrecht im Todesfall 

und Kündigungsmodalitäten und Räumungsverfahren anzuwenden. 

 

  

 
90 § 14 behandelt das Mietrecht im Todesfall. § 16b regelt den ordnungsgemäßen Umgang 
mit der Mietkaution. §§ 29 bis 36 regeln die Kündigungsmodalitäten und Räumungsverfahren. 
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ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH (ABGB) 

Das ABGB als Kodifikation des Privatrechts regelt Beziehungen zwischen 

Privatpersonen, insbesondere im Eigentums- und Besitzrecht, im Personenrecht, 

Familienrecht, Erbrecht und im Vertrags- und Schadensersatzrecht. Es ist subsidiär 

anzuwenden, was bedeutet, dass die Regelungen des ABGB zum Tragen kommen, 

wenn nicht ein Spezialgesetz (wie z.B. das MRG) zwingend anzuwenden ist. 

Da die unterschiedlichen Schutzbestimmungen des MRG nicht oder nur sehr 

eingeschränkt zum Tragen kommen, kann ein Mietvertrag unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechend dem ABGB abgeschlossen werden. 

Dies bedeutet, dass die Ausgestaltung des Mietverhältnisses ohne gesetzliche 

Beschränkungen frei vereinbar ist. Insbesondere die wichtigen Themen der Dauer 

des Mietverhältnisses und Auflösungsparameter, Höhe des Mietzinses und 

Verrechnung der Betriebskosten und insbesondere die Überwälzbarkeit der 

Kostentragung für Instandhaltung und Instandsetzung sind gestaltbar. 

Hierbei müssen die Paradigmen der Sittenwidrigkeit, Wucher, Irrtum, Zwang, List und 

laesio enormis (Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes) beachtet werden91. 

Gleichzeitig bedeutet die Nicht- oder nur teilweise Anwendbarkeit des MRG, dass alle 

Vertragspunkte minutiös geregelt werden (sollten), um rechtliche Lücken im Sinne 

von Mieter und Vermieter zu vermeiden. 

4.3 Betriebskosten 

Im Weiteren wird die Regelung der Kostentragung der Betriebskosten nach MRG 

dargestellt, da sich einige der analysierten Verträge auch auf die Betriebskosten 

entsprechend §§ 21 ff MRG beziehen. 

In Österreich sind laut MRG § 21 (1-2) folgende Kosten auf den Mieter umlegbar: 

„1. die Versorgung des Hauses mit Wasser aus einer öffentlichen 

Wasserleitung (Wassergebühren und Kosten, die durch die nach den 

Lieferbedingungen gebotenen Überprüfungen der Wasserleitungen 

erwachsen) oder die Erhaltung der bestehenden Wasserversorgung aus 

einem Hausbrunnen oder einer nicht öffentlichen Wasserleitung; 

1a. die Eichung, Wartung und Ablesung von Meßvorrichtungen zur 

Verbrauchsermittlung im Sinn des § 17 Abs. 1a; 

 
91 Bienert, Funk (2014): 697 
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2. die auf Grund der Kehrordnung regelmäßig durchzuführende 

Rauchfangkehrung, die Kanalräumung, die Unratabfuhr und die 

Schädlingsbekämpfung; 

3. die entsprechende Beleuchtung der allgemein zugänglichen Teile des 

Hauses, erforderlichenfalls auch des Hofraums und des Durchgangs zu einem 

Hinterhaus; 

4. die angemessene Versicherung des Hauses gegen Brandschaden 

(Feuerversicherung), sofern und soweit die Versicherungssumme dem Betrag 

entspricht, der im Schadenfall zur Wiederherstellung (§ 7) ausreicht; bestehen 

für solche Versicherungen besondere Versicherungsbedingungen, die im 

Schadenfall den Einwand der Unterversicherung des Versicherers 

ausschließen, so sind die entsprechend solchen Versicherungsbedingungen 

ermittelten Versicherungswerte als angemessen anzusehen; 

5. die angemessene Versicherung des Hauses gegen die gesetzliche 

Haftpflicht des Hauseigentümers (Haftpflichtversicherung) und gegen 

Leitungswasserschäden einschließlich Korrosionsschäden; 

6. die angemessene Versicherung des Hauses gegen andere Schäden, wie 

besonders gegen Glasbruch hinsichtlich der Verglasung der der allgemeinen 

Benützung dienenden Räume des Hauses einschließlich aller Außenfenster 

oder gegen Sturmschäden, wenn und soweit die Mehrheit der Hauptmieter - 

diese berechnet nach der Anzahl der vermieteten Mietgegenstände - des 

Hauses dem Abschluß, der Erneuerung oder der Änderung des 

Versicherungsvertrags zugestimmt hat; 

7. die im § 22 bestimmten Auslagen für die Verwaltung92; 

8. die im § 23 bestimmten angemessenen Aufwendungen für die 

Hausbetreuung. 

(2) Die anteilig anrechenbaren öffentlichen Abgaben sind die von der 

Liegenschaft, auf die sich der Mietvertrag bezieht, zu entrichtenden laufenden 

öffentlichen Abgaben mit Ausnahme solcher, die nach landesgesetzlichen 

Bestimmungen auf die Mieter nicht überwälzt werden dürfen.“ 

  

 
92 MRG § 22: Zur Deckung der Auslagen für die Verwaltung des Hauses einschließlich der 
Auslagen für Drucksorten, Buchungsgebühren u. dgl. darf der Vermieter je Kalenderjahr und 
Quadratmeter der Nutzfläche des Hauses den nach § 15a Abs. 3 Z 1 jeweils geltenden Betrag 
anrechnen, der auf zwölf gleiche Monatsbeträge zu verteilen ist. 
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Zur Präzisierung des Umfanges der Hausbetreuung dient der § 23: 

„(1) Die Hausbetreuung umfasst die Reinhaltung und Wartung jener Räume 

des Hauses, die von allen oder mehreren Hausbewohnern benützt werden 

können, solcher Flächen und Anlagen der Liegenschaft und der in die 

Betreuungspflicht des Liegenschaftseigentümers fallenden Gehsteige 

einschließlich der Schneeräumung sowie die Beaufsichtigung des Hauses 

und der Liegenschaft. 

(2) Aufwendungen für die Hausbetreuung sind, soweit diese 

a) durch einen Dienstnehmer des Vermieters erfolgt, das diesem gebührende 

angemessene Entgelt zuzüglich des Dienstgeberanteils des 

Sozialversicherungsbeitrags und der sonstigen durch Gesetz bestimmten 

Belastungen oder Abgaben sowie die Kosten der erforderlichen Gerätschaften 

und Materialien, 

b) durch einen vom Vermieter bestellten Werkunternehmer erfolgt, der 

angemessene Werklohn, 

c) durch den Vermieter selbst erfolgt, der Betrag nach lit. a.“ 

Gemäß MRG § 24 können auch folgende besondere Aufwendungen anteilig an den 

Mieter weiterverrechnet werden: 

„(1) Ist der Hauptmieter eines Mietgegenstandes auf Grund des Mietvertrags 

oder einer anderen Vereinbarung berechtigt, eine der gemeinsamen 

Benützung der Bewohner dienende Anlage des Hauses, wie einen 

Personenaufzug, eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage oder eine 

zentrale Waschküche zu benützen, so bestimmt sich sein Anteil an den 

Gesamtkosten des Betriebes dieser Anlage - soweit nicht das 

Heizkostenabrechnungsgesetz anzuwenden ist - nach den Grundsätzen des 

§ 17. 

(2) Zu den besonderen Aufwendungen im Sinn des Abs. 1 zählen auch die 

Kosten für die Betreuung von Grünanlagen sowie für den Betrieb von 

sonstigen Gemeinschaftsanlagen, die allen Mietern zur Verfügung stehen.“ 

4.4 Erhaltungsarbeiten 

Es wird noch einmal festgehalten, dass Logistikimmobilien wie ausgeführt im Bereich 

Erhaltungsarbeiten dem MRG gar nicht unterliegen. Daher wäre bei der 

Vertragsgestaltung in Bezug auf die Erhaltungsarbeiten § 1096 ABGB anzuwenden. 
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„(1) Vermieter und Verpächter sind verpflichtet, das Bestandstück auf eigene 

Kosten in brauchbarem Stande zu übergeben und zu erhalten und die 

Bestandinhaber in dem bedungenen Gebrauche oder Genusse nicht zu 

stören. Ist das Bestandstück bei der Übergabe derart mangelhaft oder wird es 

während der Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart 

mangelhaft, daß es zu dem bedungenen Gebrauche nicht taugt, so ist der 

Bestandnehmer für die Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der 

Entrichtung des Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann bei der Miete 

unbeweglicher Sachen im voraus nicht verzichtet werden. 

(2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserungen der 

Wirtschaftsgebäude nur insoweit selbst zu tragen, als sie mit den Materialien 

des Gutes und den Diensten, die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu 

fordern berechtigt ist, bestritten werden können.“ 

Bei § 1096 ABGB handelt es jedoch um nachgiebiges, abdingbares Recht, was in 

den analysierten Verträgen auch so gehandhabt wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass 

die Themen der Kostentragung und jeweiligen Kostenübernahme im Einzelnen 

detailliert dargestellt werden müssen. Dabei müssen die Grenzen der Sittenwidrigkeit 

und der Laesio enormis/Verkürzung über die Hälfte berücksichtigt werden.93 

Weiters ist zu beachten, dass unter Umständen § 879 Abs 3 ABGB zur Anwendung 

kommen könnte. 

„(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern 

enthaltene Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen 

Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich benachteiligt.“ 

Die höchstgerichtliche Rechtsprechung hält ein Verlassen der dispositiven 

Rechtsnormen „(zu Lasten eines Vertragspartners) dann für gröblich benachteiligend 

(…), wenn dafür keine nachvollziehbare Begründung vorliegt.“ 

Dies bedeutet für den Vertragsabschluss, dass tunlichst keine Vertragsformulare oder 

Formularklauseln verwendet werden sollten, dass aus dem Vertrag die individuelle 

Regelung betreffend Kostentragung deutlich ersichtlich sein sollte und möglichst 

begründbar ist. Idealer Weise sind die Hintergründe für die Kostentragungsregelung 

auch zahlenmäßig aus dem Vertrag ersichtlich. 94  

 
93 Vergl. Dirnbacher (2013): S 99 f 
94 A.a.O.: S 123 
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Jedenfalls ist eine prinzipielle und unbestimmte Überbindung der Erhaltungspflichten 

„ohne dafür ein entsprechendes Äquivalent zu gewähren“ nicht zulässig. Dem 

entsprechend dürfte die Überwälzung von nur bestimmten Erhaltungspflichten der 

bezughabenden Klauselentscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) Genüge 

tun95. 

Kothbauer (2013) hält dazu folgendermaßen fest: 

„Wo die Grenze zwischen unbedenklichen Erhaltungsvereinbarungen und 

solchen, die gemäß § 879 Abs 1 ABGB sittenwidrig sind oder einer 

Inhaltskontrolle nach § 879 Abs 3 ABGB nicht standhalten, nun wirklich 

verläuft, kann indes nach heutigem Stand der Rechtsprechung keineswegs 

mit auch nur annähernder Sicherheit gesagt werden.“ 96 

Obige Hinweise sind insbesondere im Kapitel Instandhaltung und Instandsetzung 

relevant und zu beachten. 

 

 
95 Vergl. Kothbauer (2013): S 127 ff 
96 A.a.O.: S 132 
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5 Analyse der Verträge 

Für die Erstellung dieser Arbeit wurden von verschiedenen Entwicklern und 
Vermietern gesamt acht Verträge bzw. relevante Teile von Verträgen oder 

Musterverträgen zur Auswertung zur Verfügung gestellt.  

Bei drei Verträgen ist die gesamte Liegenschaft an einen einzigen Mieter vermietet 

(Single Tenant; 37 %). Die restlichen Verträge wurden für Liegenschaften erstellt, die 

an mehrere Mieter (Multi Tenant; 63 %) vermietet sind.  

 

Abbildung 2: Single-Tenant- und Multi-Tenant-Verträge 

Die Verträge sind im Wesentlichen im Zeitraum 2015 - 2020 erstellt bzw. 

abgeschlossen worden. Ein einziger Vertrag mit Vertragsabschluss 2007 liegt 

außerhalb dieses Zeitraums. Dieser Vertrag wurde jedoch in die Analyse 

aufgenommen, da er eine Single-Tenant-Liegenschaft behandelt und ansonsten die 

Darstellung von Single-Tenant-Verträgen mit nur zwei Exemplaren dieses Typus zu 

wenig Aussagekraft hätte.  

Abbildung 3: Zeitraum Vertragsabschluss 

Die den Verträgen zugeordneten Liegenschaften liegen in Österreich. 

Die beteiligten Vertragsparteien (Vermieter und Mieter) sind sowohl internationale als 

auch österreichische Gesellschaften, im Zuge der Analyse wird darauf nicht näher 

eingegangen. 
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Die Laufzeiten von Logistik-Mietverträgen belaufen sich üblicherweise auf fünf bis 

zehn Jahre mit der Tendenz zu immer kürzeren Laufzeiten. Bei Immobilien, die für 

einen speziellen Nutzer errichtet wurden, sind längere Laufzeiten, 15 Jahre und 

länger, erzielbar.97 Die Laufzeiten der analysierten Verträge bewegen sich in dieser 

Bandbreite. Auch die Vertragslaufzeiten sind nicht Bestandteil der Analyse. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Passus der Verträge analysiert, verglichen 

und Paragraphen mit besonderem oder einzigartigem Inhalt dargestellt.98 

5.1 Betriebskosten nach Mietrechtgesetz 

Üblicher Weise werden in den Verträgen die Begriffe Betriebs- und Nebenkosten 

nebeneinander und einander ergänzend verwendet, weiters kommt der Ausdruck 

Verbrauchskosten zur Anwendung. In allen Verträgen ist eingangs eine Formulierung 

betreffend die prinzipielle Verrechnung der Betriebskosten bzw. der Nebenkosten 

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer an den Mieter zu finden. Dieser Passus 

kann ausführlich ausformuliert sein: 

„Neben dem monatlichen Bestandzins hat der Mieter mit entsprechender 

Fälligkeit die mit dem Mietgegenstand verbundenen Betriebskosten und 

öffentlichen Abgaben zuzüglich gesetzIicher Umsatzsteuer zu bezahlen. 

Als Betriebskosten und öffentliche Abgaben werden dem Mieter sämtliche 

Aufwendungen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb des 

Mietgegenstandes erforderlich sind und gemäß den Bestimmungen dieses 

Vertrags nicht vom Mieter direkt getragen werden, verrechnet.“99 

Ein typischer Hinweis ist auch: 

„Als Betriebskosten werden dem Mieter sämtliche Aufwendungen, die für 

einen ordnungsgemäßen Betrieb und Bestand des Gesamtobjekts samt 

Außenanlagen und seiner technischen Anlagen direkt oder indirekt 

erforderlich sind, verrechnet. (…)“100 

Der Passus kann auch sehr knapp gestaltet sein: 

 
97 Vergl. Börner-Kleindienst (2006): S 465 
98 Eine Aufstellung der wesentlichen Vertragsinhalte befindet sich im Anhang S 93-95. 
99 Vertrag B, 7.1 - 7.2 
100 Vertrag F, 5.4 
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„Zusätzlich zur Zahlung der auf den Mietgegenstand entfallenden Miete trägt 

der Mieter die Betriebs- und Nebenkosten, Verbrauchskosten inklusive 

Reparatur, Instandsetzung und Ersatzmaßnahmen ab Mietbeginn.“101 

In zwei Verträgen (25 %), konkret A und F, ist ein Hinweis auf die Betriebskosten 

gemäß §§ 21 ff MRG inkludiert102: 

„Der Mieter hat zuzüglich zur Miete alle Kosten des Betriebs, der Nutzung, der 

Wartung, Reparatur und Instandhaltung des Mietvertrages inklusive aller den 

Mietgegenstand betreffenden Steuern und Abgaben, die 

Versicherungskosten, die Verwaltungsgebühren sowie sämtliche Betriebs- 

und Nebenkosten im Sinne der §§ 21 ff Mietrechtsgesetz („MRG“) zu tragen 

(insgesamt „Nebenkosten“). (…)“ 

 

 
Abbildung 4: Hinweis auf BK nach MRG 

Bei Verträgen, die in Multi Tenant-Liegenschaft angewendet werden, wird zusätzlich 

auf die direkt zuordenbaren Kosten und den Verteilungsschlüssel hingewiesen:  

„Neben dem Mietzins hat der Mieter auch die auf den Mietgegenstand 

entfallenden Nebenkosten im Sinne dieses Punktes zuzüglich der darauf 

entfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer zu bezahlen. Die dem 

Mietgegenstand direkt zuordenbaren Betriebs- und Nebenkosten sind vom 

Mieter alleine zu tragen.  

Die übrigen Betriebs- und Nebenkosten sind im Verhältnis der Nutzfläche des 

Mietgegenstandes im Verhältnis zur Nutzfläche aller vermietbaren 

Mietgegenstände auf der Liegenschaft aufzuteilen und vom Mieter 

entsprechend zu tragen.“103 

 
101 Vertrag D, 4.1 
102 Vertrag A, 7.1; Vertrag F, 5.4.1 
103 Vertrag C, 6.1 
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Auffällig ist, dass ein Vertrag (12 %), obwohl es sich um einen Multi Tenant-Vertrag 

handelt, keinen Hinweis auf einen Abrechnungsschlüssel enthält.104 In Vertrag H wird 

in einem anderen Kontext die Betriebskosten betreffend darauf verwiesen: „(…) 

sofern diese auch auf weitere Nutzer aufzuteilen sind, entsprechend anteilig (…)“105 

 

 
Abbildung 5: Hinweis auf BK-Schlüssel 

Im Weiteren folgt entweder der Hinweis auf eine Auflistung der zu verrechnenden 

Kosten im Anhang oder ist eine Nennung der Kostenpunkte entweder listenartig oder 

ausformuliert enthalten. 

Auflistung im Vertragstext in den Verträgen E, F, G und H (25 %). 

Auflistung im Anhang in den Verträgen B und C (62 %). 

Vertrag D listet die Betriebs- und Nebenkosten einerseits im Vertragstext als auch 

präzisierend im Anhang, wobei die Inhalte teilweise redundant sind (13 %). 

 

 
Abbildung 6: Listung BK (Anhang vs. Text) 

 
104 Angemerkt wird, dass dieser Vertrag B nur in relevanten Auszügen vorliegt. Es ist nicht 
auszuschließen, dass ein solcher Hinweis in einem anderen Vertragskapitel erfasst wurde. 
105 Vertrag H, 5.2.4 
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Auffällig ist, dass Vertrag G in der Listung der Betriebs-, Neben- und 

Versorgungskosten auf die detaillierte Aufzählung einzelner Gewerke und 

Untergewerke verzichtet. Mit dem folgenden Passus findet man das Auslangen: 

„Die Bestandnehmerin hat sämtliche auf den Bestandgegenstand 

entfallenden Betriebs-, Neben- und Versorgungskosten, laufende öffentliche 

Abgaben, Steuern und Beiträge (zusammen „Betriebskosten“) jeweils 

zuzüglich Ust zu tragen. (…)“106 

Vertrag A wiederum verweist auf die Anwendung der §§ 21 ff MRG zur Spezifizierung 

von Betriebskosten und beschränkt sich im Weiteren auf die vorher genannte 

Formulierung in Hinblick auf Wartung, Reparatur und Instandhaltung107. In Vertrag F 

sind einerseits ein Hinweis auf die Anwendbarkeit der §§ 21 ff MRG und andererseits 

einzelne detaillierte Ausführungen zu finden. 

Der Übersicht halber seien hier noch einmal die überwälzbaren Betriebskosten nach 

MRG in verkürzter Form aufgezählt (siehe dazu auch die tabellarische Aufstellung im 

Anhang): 

• Wasser 

• Zähler (Eichung, Wartung, Ablesung) 

• Rauchfangkehrung 

• Kanalräumung 

• Unratabfuhr 

• Schädlingsbekämpfung 

• Beleuchtung der allgemeinen Teile 

• Versicherung 

o Feuer 

o Haftpflicht 

o Leitungswasser 

o Glasbruch 

o Sturm 

• Verwaltung 

• Hausbetreuung 

o Reinhaltung und Wartung der allgemeinen Räume 

o Reinhaltung und Wartung der allgemeinen Flächen 

 
106 Vertrag G, 6.1 
107 Vertrag A, 7.1 
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o Schneeräumung 

• Öffentliche Abgaben 

• Gemeinschaftsanlagen 

o Personenaufzug 

o Wärmeversorgungsanlage 

o Zentrale Waschküche 

o Sonstige Gemeinschaftsanlagen 

o Grünanlage 

Die Verträge A und F decken sämtliche „MRG-Betriebskosten“ durch den Hinweis auf 

Anwendung von §§ 21 ff MRG ab. 

Wasser: Die Wasserversorgung wird in allen Verträgen auf den Mieter überwälzt  

(100 %). 

 

Abbildung 7: Verrechenbarkeit der Wasserversorgung 

Besonders umfangreich und gleichlautend ist der entsprechende Passus in den 

Verträgen C und D (25 %).  

„Kosten des Wasserverbrauchs, (…) die Kosten der Anmietung oder anderer 

Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer 

Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der 

Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von 

Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen 

Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage 

einschließlich der Aufbereitungsstoffe;“108 

Zähler (Eichung, Wartung, Ablesung): Die Kosten der Zähler sind in den meisten 

Verträgen mit einem fast identen Passus erfasst (75 %).  

 

 
108 Vertrag C, Anlage 6 (2), Vertrag D Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 2 
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Abbildung 8: Zähler (Eichung, Wartung, Ablesung 

Beispielhaft: 

„(…) die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der 

Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die 

Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung 

einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und 

Aufteilung;“109 

Vertrag G nennt hier darüber hinaus auch den Erwerb der Zähler an sich110. Die 

Verträge E und H listen keine wie auch immer gearteten Verbrauchszähler (25 %).  

Rauchfangkehrung: Die Verträge C, D, E und F nennen Schornsteinreinigung, 

Rauchfangkehrung oder Kehrgebühren (62 %). Die Verträge B, G und H enthalten 

keinen entsprechenden Passus (38 %)111. 

 

 
Abbildung 9: Rauchfangkehrung 

Kanalräumung: Die Kanalräumung und Entwässerung werden in allen Verträgen auf 

den Mieter überwälzt (100 %). Ausführlich und gleichlautend ist der Passus in den 

Verträgen C und D. 

 
109 Vertrag C, Anlage 6 (4) a. 
110 Vertrag G, 6.2 
111 Auf Nachfrage konnte die Notwendigkeit im Vertrag B nicht verifiziert werden. In der 
Liegenschaft zugeordnet Vertrag G gibt es keine Kamine oder Rauchfänge. 
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„die Kosten der Entwässerung, hierzu gehören die Gebühren für die Haus- 

und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer 

entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer 

Entwässerungspumpe;“112 

 
Abbildung 10: Kanalräumung 

Unratabfuhr: Ein Hinweis auf die Überbindung der Müllentsorgung ist in allen 

Verträgen (100 %) enthalten. Vertrag F nimmt zusätzlich noch die Zuständigkeit für 

Müllpressen auf113. Vertrag G listet neben Müllentsorgung noch die Entsorgung von 

Sonder- und Sperrmüll114. Wiederum sind bei den Verträgen C und D gleichlautende 

und ausführliche Passus enthalten.  

„(…) zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für die 

Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht 

öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, 

Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von 

Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung 

und Aufteilung;“115 

 
Abbildung 11: Unratabfuhr 

Schädlingsbekämpfung: Die Überbindung der Kosten für Schädlings- oder 

Ungezieferbekämpfung ist in den Verträgen A, C, D, F und H enthalten (62 %). Die 

Verträge B, E und G zeigen den Passus nicht (38 %). 

 

 
112 Vertrag C, Anlage 6 (3), Vertrag D Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 3 
113 Vertrag F, 5.4.3 
114 Vertrag G, 6.4 
115 Vertrag C, Anlage 6 (8), Vertrag D Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 8 
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Abbildung 12: Schädlingsbekämpfung 

Beleuchtung der allgemeinen Teile: Die Verrechnung der Beleuchtung der 

allgemein zugänglichen Teile ist in allen Verträgen enthalten (100 %). Der 

umfangreichste Passus ist folgender aus Vertrag B: 

„Stromversorgung der Allgemeinflächen wie Technikräume, der haus-

technischen Anlagen, insbesondere Beleuchtung der Gemeinschaftsflächen 

und -räume, Außenanlagen, Parkplätze sowie sonstiger gemeinschaftlich 

genutzter Gebäudeteile einschl. Ersatz abgängiger Leuchtmittel/ 

Drosseln/Starter und Kosten regelmäßiger Sicherheitsprüfungen“116 

Vertrag E nennt zusätzlich zu den Kosten der Energieversorgung den Ersatz von 

„Sicherungen, Glühlampen und Leuchtstoffröhren“.117 

Vertrag H verrechnet die „Kosten für Allgemeinstrom“.118 

 
Abbildung 13: Beleuchtung allgemeine Teile 

Versicherung: Sechs von acht Verträgen decken das Thema Versicherung ab  

(75 %). Die Verträge E und G führen die Versicherung nicht gesondert auf (25 %). 

Die im MRG genannten Versicherungen (Feuer, Haftpflicht, Leitungswasser, 

Glasbruch, Sturm) zählt der Vertrag C auf.119 Vertrag H verzichtet auf die Glasbruch-

Versicherung. 120Vertrag D inkludiert in der Haftpflichtversicherung auch die Kosten 

für einen allfälligen Öltank. Zusätzlich ist die Möglichkeit der Erweiterung auf eine 

Extended-Coverage-Versicherung erfasst.121 Vertrag F erweitert die Kostendeckung 

 
116 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 1 
117 Vertrag E, 5.1 d 
118 Vertrag H, 5.2.1.l 
119 Vertrag C, Anlage 6 (13) 
120 Vertrag H, 5.3.1 
121 Vertrag D, Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 13 sowie 18.1 



 

 39 

für Terror- und Stromschadenversicherung.122 Zusätzlich hält Vertrag F in einem 

einzigartigen Passus fest, dass der Versicherungsumfang bei Einbauten durch den 

Mieter zur umfassenden Deckung ausgeweitet werden kann/soll: 

„Nach Mietbeginn durch die Mieterin vorgenommene Umbauten des 

Mietgegenstandes sind nicht von der Gebäudeversicherung gedeckt, es sei 

denn, sie würden der Vermieterin von der Mieterin schriftlich mit der Bitte 

gemeldet, die Gebäudeversicherung entsprechend zu erhöhen. Die Mieterin 

hat die Kosten der Ein-, Aus- und Umbauten durch Vorlage entsprechender 

Rechnungen nachzuweisen. Die zusätzliche Versicherung der jeweiligen  

Ein-, Aus- und Umbauten des Mietgegenstandes durch die Gebäude- und 

Gebäudehaftpflichtversicherung ist erst ab der jeweiligen schriftlichen 

Deckungszusage der Versicherung bei der Mieterin gegeben. Die 

entstehenden Kosten für die Höherversicherung trägt die Mieterin im Rahmen 

der Nebenkosten. (…)123 

Vertrag A erweitert die Kostendeckung für Terror- und Umwelthaftpflicht, lässt dafür 

Glasbruch weg.124 Vertrag B deckt mit einer All-Risk-Versicherung sämtliche 

Ereignisse ab.125  

 

 
Abbildung 14: Versicherung 

 
122 Vertrag F. 5.4.2 
123 Vertrag F, 13:3 
124 Vertrag A, 16.2 
125 Vertrag B, 14.1 
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Verwaltung: Die Überrechnung des Aufwandes für Verwaltung ist in sieben von acht 

Verträgen erfasst (87 %). Vertrag C überrechnet „Verwaltungsleistungen des 

Hausverwalters“126, an anderem Ort „für die Objektverwaltung eine Property 

Management Fee in Höhe von 3 % des monatlichen Nettohauptmietzinses zzgl 

USt“127. Vertrag B nennt „Kosten für die Verwaltung der Immobilien einschließlich der 

Gebäudeverwaltung (3,0 % der Jahresnettomiete)“.128 Vertrag D beschränkt sich auf 

die „Kosten der Hausverwaltung (…) in Höhe von 1,65% der jeweiligen monatlichen 

Nettomiete“.129 Die Verträge A und F bilden die möglichen Höchstkosten durch den 

Bezug zum MRG130 ab. Bei F ausführlich erweitert um  

„Verwaltung, Management und Leitung der gesamten Liegenschaft (…). Diese 

Verwaltungskosten enthalten insbesondere Personalkosten inklusive 

sämtlicher gesetzlicher und betrieblicher Lohnnebenkosten, Bürokosten, 

EDV-Kommunikations- und Materialkosten, Kosten für Kontoführung und 

Daueraufträge, sowie sämtliche weitere mit Verwaltungsaufgaben 

verbundene Kosten. (…)“131 

Bei Vertrag G wird die Verrechnung von Verwaltungskosten nicht extra angeführt. 

 

 
Abbildung 15: Verwaltung 

Hausbetreuung: Die Hausbetreuung beinhaltet lt. MRG im Wesentlichen 

Reinhaltung und Wartung der allgemeinen Räume und allgemeinen Flächen sowie 

 
126 Vertrag C, Anlage 6 (16) g 
127 Vertrag C, 6.6 
128 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 11 
129 Vertrag D, 4.2.6 
130 Nach § 22 MRG darf der Vermieter pro Kalenderjahr und Quadratmeter Nutzfläche den 
jeweilig zulässigen Kategoriebetrag für Kat. A einheben, aktuell in der Höhe von  
€ 3,60/m2/anno. 
131 Vertrag F 5.4.2 



 

 41 

die Schneeräumung. Alle Verträge decken diese Kosten ab (100 %). Einen 

umfangreichen Passus hiezu bietet Vertrag D.132 

Vertrag C erklärt ähnlich deutlich ergänzt um die Begriffe „Gehsteig- und 

Flächenreinigung“.133 

Weiter geht Vertrag B: 

„Reinigung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile, Gemeinschaftsflächen, 

Einrichtungen, -räume und -anlagen; Reinigung, Pflege und Wartung der 

äußeren Glas-, sowie der Fassadenflächen nebst etwaiger Sonnen- und 

Blendschutzanlagen“ 

„Reinigung, Pflege und Instandsetzung sowie Instandhaltung befestigter 

Außenanlagen, von Parkplatzflächen (einschl. Fahrbahnbelag) nebst Zu- und 

Abfahrten einschl. der Wartung der hierfür erforderlichen Geräte, Gehwegen, 

Raucherunterständen, (…) 

Vertrag F inkludiert darüber hinaus auch die Häufigkeit der Reinigung von Fassade 

und Fenstern als mindestens einmal jährlich.134 

Die Verträge E und G verrechnen für private Zufahrtstraßen zur Liegenschaft für 

Beleuchtung, Reinigung, Schneeräumung und Instandhaltung eine indexierte 

Pauschale.135 

Vertrag H überbindet selbige Kosten in der jeweilig anfallenden Höhe.136 

 
Abbildung 16: Hausbetreuung 

Schneeräumung und Winterdienst ist in den meisten Verträgen entweder durch 

Aufnahme in den Kostenkatalog oder durch Erwähnung im Kapitel 

Verkehrssicherungspflicht samt Kostentragungsverpflichtung für den Mieter 

abgedeckt (75 %). Die Verträge C und E nennen keine Schneeräumung oder 

Winterdienst (25 %). 

 
132 Vertrag D, Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 8 und 9 
133 Vertrag C, Anlage 6 (8 und 9) 
134 Vertrag F 5.4.7 -8 
135 Vertrag E, 5.2; Vertrag G, 6.2 (b, c) 
136 Vertrag H, 5.2.4 
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Abbildung 17: Schneeräumung 

Öffentliche Abgaben: In allen Verträgen werden entweder „öffentliche Abgaben“137 

oder „laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, hierzu gehört namentlich die 

Grundsteuer“138 genannt. 

 
Abbildung 18: öffentliche Abgaben 

An Gemeinschaftsanlagen werden im MRG der Personenaufzug, die 

Wärmeversorgungsanlage, die zentrale Waschküche, die Grünanlage und sonstige 

gemeinschaftlich genutzte Anlagen aufgezählt. 

Aufzug: Vertrag F ergänzt den prinzipiellen Hinweis auf §§ 21 ff MRG um den 

Terminus „Rolltreppen“.139 Die Verträge C und D enthalten wieder denselben 

ausführlichen Passus: 

„die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, hierzu gehören 

die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der 

Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung 

ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung 

durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage;“140 

 
137 Vertrag B, E und G 
138 Vertrag C, D und H 
139 Vertrag F, 5.4.3. Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass in der Liegenschaft keine Rolltreppe 
verbaut ist. Es handelt sich wohl um eine Eventualerwähnung oder auch um einen Fehler bei 
der Vertragserstellung. Die Auslassung gewisser technischer Anlagen in einzelnen Verträgen 
weist darauf hin, dass diese gezielt gelistet sind oder ein vorformulierter Katalog allfällig 
bearbeitet wurde. 
140 Vertrag C, Anlage 6 (7), Vertrag D, Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 7 
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Abbildung 19: Aufzug 

Waschküche: Einzig Vertrag C enthält dezidiert einen entsprechenden Passus, bei 

A und F ist der Passus implizit enthalten (37 %): 

„die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege, hierzu 

gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege 

und Reinigung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer 

Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der 

Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 

berücksichtigt sind;“141 

 

 
Abbildung 20: Waschküche 

Grünanlage: Die Pflege der Außen- und Grünanlagen ist in den Verträgen E142 und 

B143 in knapper Fassung und in den Verträgen C und D ausführlicher enthalten, (mit 

Vertrag A und F gesamt 75 %):  

 
141 Vertrag C, Anlage 6 (15) 
142 Vertrag E, 5.1 d 
143 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 3 
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„die Kosten der Gartenpflege, hierzu gehören die Kosten der Pflege 

gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen 

und Gehölzen, und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem 

nicht öffentlichen Verkehr dienen;“ 144 

 

 
Abbildung 21: Grünanlage 

Wärmeversorgungsanlage: Die Kostentragung der Wärmeversorgung sind in sechs 

von acht Verträgen geregelt (75 %). Neben dem lapidaren Hinweis, dass „die Kosten 

für Beheizung des Gebäudes“ vom Mieter zu tragen sind145, ist in Vertrag F das 

Thema unter Einbeziehung von Energiekosten, Zulieferung, elektrischer Energie, die 

für die Bedienung eingestellten Fachkräfte, Reinigung, Ausgaben für ordentlichen 

Betrieb und Instandhaltung abgehandelt.146 Zur Abdeckung aller Eventualitäten 

finden sich in den Verträgen C und D besonders ausformulierte Passus: 

„die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der 

Abgasanlage, hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und 

ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, 

Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer 

Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung 

durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die 

Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die 

Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer 

Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung 

einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der 

Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung;  

 
144 Vertrag C, Anlage 6 (10), Vertrag D, Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 10 
145 Vertrag E, 5.1 d; Ähnliches in Vertrag H, 5.2.1.a) 
146 Vertrag F 5.4.4 
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Analog die Passus für den Betrieb einer zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der 

eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, von Etagenheizungen und 

Gaseinzelfeuerstätten, einer zentralen Warmwasserversorgungsanlage, der 

eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, von Warmwassergeräten, 

verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen.147 In den Verträgen B 

und G ist kein Hinweis auf die Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen. 

 

 
Abbildung 22: Wärmeversorgungsanlage 

Sonstige gemeinschaftlich genutzte Anlagen: 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass Wartungen, gesetzlich vorgeschriebene 

Überprüfungen und Kontrollen und dergl. jedenfalls im Zuge der 

Betriebskostenverrechnung, so vertraglich vorgesehen, auf den Mieter überwälzt 

werden können. 148 Dies wird auch in allen Verträgen so gehandhabt (100 %). 

In den meisten Verträgen ist eine Definition bzw. Präzisierung der überbundenen 

Leistungen zu finden. Hier ist jedenfalls festzustellen, dass die bezughabenden 

Passus einerseits die Wartung ansprechen, andererseits auch in das große 

Themenfeld Instandhaltung hineinspielen. Eine typische Definition für die Umfänge 

der Leistungen in Bezug auf Wartung etc. der technischen Anlagen findet sich in 

Vertrag E: 

„(…) die Kosten des Betriebes, einschließlich Betriebsstrom, der Bedienung 

und Überwachung der Anlagen, der regelmäßigen Prüfung der 

Betriebsbereitschaft und -sicherheit bzw. Wartung, der Einstellung durch 

einen Fachmann, der Reinigung der Anlagen und der dazugehörigen 

Betriebsräume, der Prüfung und Messungen nach den jeweils gültigen 

 
147 Vertrag C, Anlage 6 (4-6), Vertrag D, Anlage 4.2.1, § 2, Pkt. 4-6 
148 Vergl. Madl (2020): Frage 1 
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Emissions- und Umweltschutzgesetzen, des Erwerbs, der Anmietung bzw. 

Gebrauchsüberlassung von Geräten zur Gebrauchserfassung oder einer 

Ausstattung zur Gebrauchserfassung einschließlich der Kosten der Ablesung, 

Berechnung und Aufteilung.“149 

In den Verträgen B und C sind ähnliche, jedoch nicht so umfangreiche Passus zu 

finden150. Vertrag D nennt nur „Betriebs-, Verbrauchs-, Wartungs- und 

Instandhaltungskosten“151. Die Verträge A und G spezifizieren über die eingangs 

erwähnte Verpflichtung zur Wartung, Reparatur und Instandhaltung hinaus nicht 

genauer. 

Besonders präzise Hinweise geben die Verträge F und G, beide Verträge beziehen 

sich auf Normen und machen diese zu Vertragsbestandteilen: Vertrag F nennt die 

ÖNorm M 8100152, Vertrag G nennt die VDMA, eine deutsche Norm der 

Anlagentechnik153. 

Prinzipiell können alle gemeinschaftlich genutzten technischen Anlagen diesem 

Punkt subsummiert werden. In den Verträgen werden je nach Gegebenheiten der 

Liegenschaft unterschiedliche technische Anlagen gelistet. Am meisten umfassend 

ist die Liste in den Verträgen B und C. Danach sind die Verträge D, E und F zu reihen. 

Kaum bis gar keine Listung zeigen die Verträge A, G und H154.  

Zu den gelisteten technischen Anlagen zählen folgende:  

• Hebebühnen 

• Pump- und Versickerungsanlagen, Sanitär- und Kanalanlagen, WC- und 

Nassgruppen 

• Lüftungs- und Klimaanlagen, Kühlaggregate, Anlagen zur Luftaufbereitung 

• Kraftbetätigte Türen und Tore (Rolltore, Sektionaltore, Schnelllauftore), 

Verladetore, Überladebrücken, Brandschutztüren und -tore, Schranken und 

technische Zugangsbeschränkungen 

• Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 

• Brandschutzanlage einschließlich Telefonübertragung, Brandmelder, 

Sprinkleranlage, wasserhochdruckpumpe, Wandhydranten, Feuerlösch- und 

 
149 Vertrag E, 5.1.e 
150 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 7; Vertrag C, Anlage 6.3 
151 Vertrag D, 4.2.2 
152 Vertrag F, 5.4.2. Näheres dazu noch im Kapitel 5.9 Instandhaltung 
153 Vertrag G, 8.4 Näheres dazu noch im Kapitel 5.9 Instandhaltung 
154 Details dazu im Anhang – Aufstellung Betriebs- und Nebenkosten, S 98 - 107. 
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Hydrantenleitungen, Feuerlöscher, Miete für Meldestellen und 

Feuerwehranschlüsse 

• Sicherheitsbeleuchtung und -batterie, Netzersatzanlage, Trafo 

• Blitzschutz 

• Einbruchmeldeanlage, Bewachung 

• Klingel und Sprechanlagen 

• Leuchtschriftanlagen, Sammelschildanlagen, Hinweisschilder 

• Fahnenmasten 

• Sonstige  

 

 

 
Abbildung 23: Wartung + Instandhaltung der technischen Anlagen 
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5.2 Weitere Betriebs- und Nebenkosten 

Da der Betriebskostenkatalog nach MRG nur einen eingeschränkten Umfang an 

Positionen verrechnet, ist es zur Abdeckung aller anfallenden Aufwände und deren 

rechtlich bindender Überwälzung an den Mieter notwendig, darüber hinaus weitere 

Kostengruppen zur Verrechnung zu definieren und spezifizieren. 

DACH 

In der Hälfte aller Verträge (50 %) wird die Wartung und Überprüfung des Daches 

zum Vertragsinhalt gemacht. Die „Wartung und Pflege des Daches einschließlich der 

Kosten der regelmäßigen Prüfung seiner Funktionstauglichkeit durch einen 

Fachmann“ nennt Vertrag B als Vertragsbestandteil155. Laut Vertrag C werden die 

Kosten für „die regelmäßige Reinigung der Dachrinnen, Dachflächen und 

Dacheinläufe dem Mieter verrechnet“156. Die anderen Verträge nehmen – 

ausgenommen Hinweise betreffend Dach und Fach, diese werden gesondert 

behandelt – keinen Bezug auf regelmäßige Arbeiten das Dach betreffend. 

 

 
Abbildung 24: Dach 

STELLPLATZANLAGEN 

Auf diese technische Anlage bezieht sich einzig der Vertrag B (12 %) mit folgendem 

Passus :  

„Bewirtschaftung der Stellplatzanlagen nebst Kosten für Strom und Energie, 

Kosten der Wartung und Prüfung der im Zusammenhang mit den 

 
155 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 6 
156 Vertrag C, Anlage 6, 16.f 
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Stellplatzanlagen vorhandenen (haus-) technischen Installationen, wie z.B. 

Lüftungsanlage, BMA-Anlage“157 

 

 
Abbildung 25: Stellplatzanlagen 

BETRIEBSFEUERWEHR 

In zwei von acht Verträgen werden die Kosten der Betriebsfeuerwehr geregelt (25 %). 

In Vertrag F werden „die Kosten für die Betriebsfeuerwehr (…) gemäß geltender 

Geschäftsordnung“, nicht jedoch die Kosten für die Mitglieder derselben, einzig die 

Kosten für den Feuerwehrkommandanten dem Mieter weiterverrechnet158. 

Vertrag H verrechnet die „Kosten der Betriebsfeuerwehr“.159 

 

 
Abbildung 26: Betriebsfeuerwehr 

 
157 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 4 
158 Vertrag F, 5.4.10 
159 Vertrag H, 5.2.1.i 
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5.3 Deckelvereinbarungen oder Cap Clauses 

In den analysierten Bestandverträgen sind in vier Verträgen Deckelvereinbarungen 

oder Cap Clauses festzustellen (50 %). Dabei handelt es sich bei einem einzigen 

Vertrag um einen Deckel in Bezug auf die Betriebskosten an sich (12 %). Bei weiteren 

vier Verträgen sind nur die Verwaltungskosten mit Höchstbeträgen, entweder in 

Prozent der Nettomiete (25 %) oder als indexierter Fixbetrag pro m2 Mietfläche  

(25 %). 

 

 
Abbildung 27: Cap Clauses 

Vertrag A legt als höchstmögliche Größe für die Überrechnung der Betriebs- und 

Nebenkosten, der Gesamtheit aller möglich verrechenbarer Aufwände, 10 % der 

Jahres(netto)miete fest. 

Die vom Mieter gemäß § 7.1. zu tragenden Nebenkosten sind jedoch in der 

Höhe auf maximal 10 (zehn) % der tatsächlichen jährlichen Miete pro Jahr 

begrenzt.“ 160 

Im Vertrag B wird der Aufwand für die Verwaltung gesamt mit 3 % der 

Jahresnettomiete gedeckelt. Für die anderen verrechenbaren Aufwände ist kein 

Deckel implementiert. 

„(…) Kosten für die Verwaltung der Immobilien einschließlich der 

Gebäudeverwaltung (3,0 % der Jahresnettomiete“) 161 

Vertrag D bezieht sich hiebei nur auf die Hausverwaltung. Für die anderen 

verrechenbaren Aufwände ist kein Deckel implementiert. 

 
160 Vertrag A, 7.4 
161 Vertrag B, Anlage 8, Nr. 11 
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„(…) Für die Kosten der Hausverwaltung hat der Mieter eine monatliche 

Pauschale in Höhe von 1,65 % der jeweiligen monatlichen Nettomiete (…) zu 

zahlen.“162 

5.4 zukünftige noch nicht absehbare Gebühren, Abgaben und Kosten 

Einzig der Vertrag D hat für noch nicht bekannte oder absehbare Gebühren, Abgaben 

und Kosten vorgesorgt (12 %): 

„(…) alle auf Gesetz oder Verordnung oder sonstigen anwendbaren 

Rechtsnormen beruhenden und bei Abschluss des vorliegenden 

Mietvertrages für den Vermieter unvorhersehbaren Gebühren, Steuern und 

Abgaben, die möglicherweise künftig neu für das Grundstück eingeführt 

werden und im Zusammenhang mit dem Mietgegenstand stehen. Ferner 

sonstige zukünftige, für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 

Mietgegenstandes zweckmäßige Nebenkosten, die für den Vermieter 

unvermeidbar sind und bei Abschluss des vorliegenden Mietvertrages für den 

Vermieter unvorhersehbar waren und für die Nutzung durch den Mieter 

vorausgesetzt sind.“163 

 

 
Abbildung 28: zukünftige Gebühren und Abgaben 

 
162 Vertrag D, 4.2.5 
163 Vertrag D, 4.2.5. Fraglich ist in diesem Zusammenhang jedoch, ob eine solche 
Formulierung, die vollkommen offen ist, was die Höhe und die Widmung dieses zukünftigen 
Betrages angeht, rechtlich überhaupt Bestand hätte.  
Vergl. Kothbauer (2013): S 127 ff und Kapitel 4.4 dieser Arbeit 
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5.5 Bezahlung der Akonti für Betriebs- und Nebenkosten 

Die Akonti für Betriebs- und Nebenkosten werden in sieben von acht Verträgen im 

Zuge einer monatlichen Vorschreibung als Vorauszahlung geleistet (87 %). 

Einzig im Vertrag A handelt es sich um eine quartalsweise Vorschreibung (13 %)164.  

 

 
Abbildung 29: Bezahlung der BK-Akonti 

5.6 Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten 

Die Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten wird in sechs von acht Verträgen den 

Vorgaben des MRG165 folgend bis zum 30.6. des Folgejahres abgerechnet (75 %)166. 

Zwei Verträge nennen den Ablauf des Folgejahres als Termin. Einzig Vertrag B hebt 

hervor, dass darüber hinaus eine spätere Abrechnung möglich ist167. 

 

 
Abbildung 30: Abrechnung BK und Nebenkosten 

 
164 Vertrag A, 7.1 
165 § 21 (3) MRG 
166 Vertrag C, 6.4; Vertrag D, 4.5; Vertrag E, 5.1.c; Vertrag F, 5.8; Vertrag G, 6.6,  
Vertrag H, 5.4.1 
167 Vertrag A, 7.4; Vertrag B, 7.4 
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5.7 Anhebung der Akonti für Betriebs- und Nebenkosten 

Die Möglichkeiten zur Anhebung der Akontovorschreibungen gestalten sich sehr 

unterschiedlich. In sechs von acht Verträgen ist ein entsprechender Passus erfasst 

(75 %). Während ein Vertrag lediglich konstatiert, dass prinzipiell die 

Vorauszahlungen erhöht oder herabgesetzt werden können168, stellen andere 

Verträge fest, dass eine unterjährige Anpassung zulässig ist169. Dies wird in Vertrag 

D präzisiert auf, „sobald das Ergebnis der jeweils letzten Abrechnungsperiode 

vorliegt“170. Vertrag B erweitert „zum 1. des auf die Abrechnung folgenden Monats“171. 

Die Verträge E und H haben keinen Passus entsprechenden Inhalts. Der Vertrag A 

ist hier am detailliertesten: (…) mit einer Ankündigungsfrist von 2 (zwei) Monaten zum 

1. (ersten) eines jeden Kalenderquartals (…)172 kann angepasst werden. 

 

 
Abbildung 31: Anhebung BK-Akonti 

5.8 Verbrauchsabhängige Nebenkosten 

In allen Verträgen ist vorgesehen, dass der Mieter verbrauchsabhängige 

Nebenkosten, wo möglich, direkt über den Versorger bezieht und abrechnet  

(100 %)173. Exemplarisch dazu Vertrag B: 

„Der Mieter schließt soweit möglich und zumutbar eigene Verträge zur 

Versorgung des Mietobjekts mit Strom, Wärme und Wasser sowie betreffend 

die Müllentsorgung und etwaige Telefon- sowie Wachdienste ab und rechnet 

 
168 Vertrag G, 6.6. 
169 Vertrag C, 6.3; Vertrag F, 5.8 
170 Vertrag D, 4.6 
171 Vertrag B, 7.6 
172 Vertrag A, 7.3 
173 Vertrag A, indirekter Hinweis in 7.2; Vertrag C, 6.6; Vertrag E, 5.1.b, Vertrag F, 5.5;  
Vertrag G 6.3, Vertrag H, 5.4.1 -.5.4.4 
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hierüber auch direkt mit dem jeweiligen Versorgungsträger bzw. 

Vertragspartner ab.“174 

Umfangreicher Vertrag D: 

„Verträge über die Versorgung des Mietgegenstandes mit Fernwärme, Gas, 

Wasser und Strom schließt jedoch der Mieter im eigenen Namen mit den 

jeweiligen Versorgungsunternehmen ab. Die Kosten für den entsprechenden 

Verbrauch und die auf der Grundlage dieser Verträge anfallenden Kosten, 

insbesondere Zählergebühren und Eichkosten, werden vom Mieter 

unmittelbar an das jeweilige Versorgungsunternehmen gezahlt. 

Des Weiteren schließt der Mieter auf seine Kosten Verträge mit Unternehmen, 

welche die Abfallentsorgung sowie die Reinigung durchführen.“175 

 
Abbildung 32: verbrauchsabhängige Nebenkosten 

5.9 Instandhaltung und Instandsetzung  

Wie in anderen Arbeiten festgestellt, stellt die Instandhaltung und Instandsetzung 

etwa 50 % der Ausgaben über die Bewirtschaftungsdauer einer Logistikliegenschaft 

dar.176 Daher ist es für die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie essenziell, möglichst viele 

Aufwände dem Mieter zu überbinden. 

In allen Verträgen (100 %) ist eine Regelung der Instandhaltung, des Unterhalts und 

der Instandsetzung implementiert.177 Exemplarisch dazu: die Kosten für „(…) 

Instandhaltung und Reparatur der Halle und der Liegenschaft samt allen 

Nebenanlagen verbundenen Aufwendungen (…)“178 sind vom Mieter zu tragen. 

Der Themenbereich technische Anlagen spielt stark in den Bereich Instandhaltung 

und Instandsetzung hinein. Auf Grund kautelarpraktischer, eventuell auch nur 

klarstellender Vertragsgestaltung sind Querverweise und Doppelnennungen zu 

 
174 Vertrag B, 8.2 
175 Vertrag D, 4.4 
176 Vergl. Urbanz (2009); S 67 ff 
177 Vertrag A, 10; Vertrag B 9; Vertrag C, 12; Vertrag D, 9; Vertrag E, 6; Vertrag F, 8, 
 Vertrag G, 8; Vertrag H, 6. 
178 Vertrag C, 6.3 
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finden. Daher sind in den Passus betreffend Instandhaltung meist auch prinzipielle 

Hinweise betreffend Wartung enthalten. 

Dieser Abschnitt enthält in drei von acht Verträgen Definitionen und 

Begriffsbestimmungen für Instandhaltung, Instandsetzung, Ersatzbeschaffung und 

Erneuerung und Dach und Fach enthalten (37 %).  

Einzig Vertrag A definiert Instandhaltung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung und 

Erneuerung. 

„Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die zur Erhaltung des 

bestimmungsgemäßen Gebrauchs durchgeführt werden müssen, um die 

durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen 

und sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen.“ 

„Instandsetzung umfasst alle Reparaturen, also alle Maßnahmen, die 

erforderlich sind, um den Mietgegenstand in vertragsgemäßen Zustand zu 

versetzen.“ 

„Ersatzbeschaffung und Erneuerung umfasst den Ersatz nicht mehr 

reparabler Anlagen und Einrichtungen.“179 

Dach und Fach werden in den Verträgen A, C und D definiert180, an sich 

bedeutungsgleich, hier exemplarisch: 

"Dach (…) ist die Dachkonstruktion mit der Eindeckung und den 

dazugehörigen Klempnerarbeiten (Dachrinnen) einschließlich von Vor- und 

Nebendächern sowie Zu- und Abgängen des Daches.“ 

"Fach (…) sind die tragenden Teile des Gebäudes (alle Fundamente, 

tragenden Wände, Stützen, Pfeiler sowie Geschossdecken ohne abgehängte 

Decken), die Fassade nebst Fassadenverkleidung (nicht jedoch Fenster), alle 

innen im Mauerwerk (tragende und nicht tragende Wände) verlegten 

technischen Gebäudeeinrichtungen bis zum Austritt aus dem Mauerwerk in 

den Mietgegenstand sowie der Schornstein.“181 

Vertrag C nimmt die Fenster dezidiert aus, Vertrag D die Türen und Tore, betreffend 

der Fenster nur Verschleißteile wie Scharniere, Beschläge und Griffe. 

 
179 Vertrag A, 10.2 
180 Vertrag A, 10.2, Vertrag C, 12.1, Vertrag D, 9.2 
181 Vertrag C, 12.1 
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Abbildung 33: Definitionen 

Eine umfassende und komplette Überbürdung der Verantwortlichkeit für den 

Mietgegenstand inklusive Erneuerung und Zuständigkeit für Dach und Fach ist in 

Vertrag A, einem von drei Single-Tenant-Verträgen, festzustellen: 

„Der Mieter übernimmt auf seine Kosten die Instandhaltung, die 

Instandsetzung, Ersatzbeschaffung und Erneuerung des Mietgegenstands. 

Die Parteien vereinbaren hiermit ausdrücklich den Ausschluss der 

Anwendung des § 1096 ABGB, mit Ausnahme der Verpflichtung des 

Vermieters, dem Mieter den Mietgegenstand nach den Vorgaben und 

Bedingungen dieses Mietvertrags und des Developmentvertrags zu 

übergeben. (…) 

Die Verpflichtung des Mieters bezieht sich ausdrücklich auch auf „Dach und 

Fach“ des Gebäudes, der Außenanlagen und Verkehrswege sowie die 

zentralen technischen Anlagen und Installationen des Gebäudes (z.B. 

Heizung, Lüftungs- und Klimaanlage, Wasserversorgungs- und 

Entwässerungsanlagen, Sanitär, Elektro- und Fördertechnik, 

Brandmeldeanlagen und Brandschutzanlagen, sowie Beleuchtung).“182 

Die anderen, nämlich zwei von drei, Single-Tenant-Verträge nennen den Vermieter 

als Zuständigen für Dach und Fach, die sonstigen Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsthemen werden dem Mieter überbunden. So z.B. Vertrag D: 

„Soweit in diesem Vertrag nicht abweichend geregelt, ist der Mieter 

grundsätzlich für die Instandhaltung, Erhaltung und Instandsetzung des 

gesamten Mietgegenstandes auf seine Kosten und Risiko verantwortlich.“183 

 
182 Vertrag A, 10.2 
183 Vertrag D, 9.1 
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Jedoch: 

„Der Vermieter übernimmt die Instandhaltung und die Instandsetzung von 

Dach und Fach und trägt die hierfür entstehenden Kosten. Weitere Kosten 

übernimmt der Vermieter nicht.“184 

Auch in Vertrag E sind die „substanzerhaltenden Maßnahmen am Gebäude und dem 

Dach“185 Angelegenheit des Vermieters. 

Die Multi Tenant-Verträge entsprechen alle diesem Prinzip: Die Verantwortlichkeit 

und die Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung des Mietgegenstandes liegen 

beim Mieter. Kosten für das Gebäude selbst trägt der Vermieter. Exemplarisch dazu 

Vertrag B: 

„Dem Mieter obliegen die regelmäßige Reinigung und die Durchführung aller 

Reparaturen, soweit solche nicht auf bauliche Mängel zurückzuführen sind. 

(…)186 

Vertrag C folgt diesem Prinzip inklusive einer Definition für Dach und Fach.187 Ähnlich 

Vertrag F (nur indirekte Nennung von Dach und Fach)188. Vertrag G definiert wieder 

die „substanzerhaltenden Maßnahmen am Gebäude und dem Dach“189 als Pflichten 

des Vermieters. Vertrag H wiederum beschränkt die Verpflichtungen des Vermieters 

auf „ernste Schäden des Gebäudes“190. 

 

 
Abbildung 34: Zuständigkeit für Dach + Fach 

 
184 Vertrag D, 9.2 
185 Vertrag E, 6.1 
186 Vertrag B, 9.1 
187 Vertrag C, 12.1 
188 Vertrag F, 8.2.1, 8.2.2 
189 Vertrag G, 6.1 
190 Vertrag H, 6.1.7 
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Aus den og. Umständen ergibt sich, dass entsprechend der Recherche (siehe Kap. 2 

dieser Arbeit) zum Begriff Triple-Net-Vertrag ein einziger Vertrag, nämlich Vertrag A, 

dem Typus Triple-Net-Vertrag zuzuordnen ist. 

EINSCHRÄNKUNG DER VERPFLICHTUNG:  

Beim Vorliegen von baulichen Mängeln wird in den Verträgen A und B die 

Zuständigkeit des Mieters ausgeschlossen (25 %).191 Sehr deutlich hier Vertrag A: 

„Eine Verpflichtung des Mieters besteht nicht, sofern der Reparaturbedarf auf 

einem anfänglichen Mangel des Mietgegenstands beruht (dh Mängel, die zwar 

bei Übergabe schon vorhanden aber noch nicht sichtbar waren). Hiefür ist der 

Vermieter verantwortlich.“192 

In den anderen Verträgen findet sich ein derartiger Passus nicht. 

 

 
Abbildung 35: Zuständigkeit des Mieters bei Baumängeln 

SCHÖNHEITSREPARATUREN 

Schönheitsreparaturen sind kleine Ausbesserungsarbeiten wie z.B. das Streichen 

von Wänden, Fenster, Heizkörpern oder auch Verschließen von Bohrlöchern. In der 

Hälfte der Verträge ist das Thema Schönheitsreparaturen nicht enthalten (50 %).193 

In einem Vertrag wird dezidiert die Verpflichtung zu Schönheitsreparaturen 

ausgeschlossen: 

„Zur Vornahme von Schönheitsreparaturen, die über die in § 10.1 bis § 10.3 

geregelten Fälle hinausgehen, ist keine Partei verpflichtet.194 

 
191 Vertrag B 9.1 
192 Vertrag A, 10.4 
193 Vertrag C, D, F und H 
194 Vertrag A, 10.5 
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Zwei Verträge nennen die “üblichen Schönheitsreparaturen“195. Vertrag B verlangt 

diese jedenfalls im Zuge der Rückgabe des Mietobjekts.196 

 

 
Abbildung 36: Schönheitsreparaturen 

WARTUNGEN 

Auch das Thema Wartungen bietet Möglichkeiten für Doppelnennungen. Meist finden 

sich Hinweise bereits in den Vertragsteilen, die die Betriebskosten an sich bzw. die 

Handhabe der technischen Anlagen behandeln. 

So sind auch im Vertragskapitel Instandhaltung/Instandsetzung/Unterhalt allgemeine 

Hinweise auf die Verpflichtung zur Durchführung von Wartungen zu finden.197  

In Vertrag B ausschließlich in der Listung der technischen Anlagen, detto Vertrag C 

in Nebenkosten § 6 gesamt, detto Vertrag F in § 5.4 ff. 

Vertrag D weist nach der relativ umfänglichen Listung der zu wartenden technischen 

Anlagen in der Listung der Betriebs- und Nebenkosten noch einmal auf die 

Zuständigkeit hin: 

„Der Mieter übernimmt die laufende zweckmäßige und wirtschaftlich gebotene 

Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der mitvermieteten Anlagen und 

Betriebseinrichtungen gemäß Anlage1.2 (2). (…)“198 

Manchmal wird im Gegensatz zum Kapitel Betriebs- und Nebenkosten eher auf die 

Art der Durchführung der verpflichtenden Wartungen hingewiesen. So Vertrag E:  

„(…) Die Wartung bzw. Instandhaltung der kompletten Haustechnischen 

Anlagen hat auf Basis des jeweiligen Standards der Technik zu erfolgen. Für 

 
195 Vertrag E, 6.2; Vertrag G, 8.3  
196 Vertrag B, 16.2  
197 Vertrag A, 10.3; Vertrag H, 6.1.3 – 6.1.4 
198 Vertrag D, 9.2 
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alle anderen Gewerke gilt, dass die einschlägigen Wartungshinweise bzwl 

Vorschriften der Hersteller als Basis herangezogen werden. (…)“199 

Allgemein auf Herstellervorschriften bezieht sich auch Vertrag H200. Sehr konkret 

Vertrag F und G, die für Betrieb und Instandhaltung auf zum Vertragsabschluss 

gültige Normen hinweisen, nämlich ÖNorm M 8100201 und VDMA 24186202 

In Vertrag E wird die Instandhaltung der technischen Anlagen nicht gesondert auf den 

Mieter überwälzt. Hier ist folgende in der Analyse einzigartige Formulierung, die die 

Fragestellung abdeckt und gleichzeitig Abzüge ausschließt, zu finden: 

„Soweit Wartungskosten für Heizung, Klimaanlage, Feuerschutzanlage, 

Lüftung, Türschließanlage, etc. anfallen, hat die Bestandnehmerin diese 

Kosten ohne Abzug für Reparaturanteile zu tragen.203 

WARTUNGS- UND PRÜFPROTOKOLLE 

Das Thema der laufenden Kontrollen der dem Mieter überwälzten Pflichten ist 

gesondert zu beleuchten. Drei Verträge (37 %) stellen zumindest klar, dass die  

„Kopien der Wartungs- und Prüfprotokolle über sämtliche in der 

Verantwortung des Mieters liegende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

(…) dem Vermieter regelmäßig zur Verfügung zu stellen [sind].“204 

Oder:  

„Wartungsnachweise sind der Bestandgeberin unaufgefordert schriftlich 

nachzuweisen.“205 

  

 
199 Vertrag E, 6.3 
200 Vertrag H, 6.1.2 
201 ÖNORM M 8100 (1985): Instandhaltung - Benennungen, Definitionen und Maßnahmen  
      (zurückgezogen seit 2001 08 01) 
202 VDMA 24186 (in jüngster Fassung 2019): Leistungsprogramm für die Wartung von  
      technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden. Verband Deutscher Maschinen- 
      und Anlagenbau 
203 Vertrag E, 5.1e 
204 Vertrag D, 9.5 
205 Vertrag E, 6.3; Vertrag G, 8.4 
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Abbildung 37: Nachweis von Wartungs- und Prüfprotokollen 

ANLAGENVERZEICHNIS SAMT ZUSTÄNDIGKEITEN 

Im Vertrag D ist in den Anhängen ein Verzeichnis enthalten, in dem sämtliche 

technischen Anlagen gelistet sind sowie die Zuständigkeit für Koordination und 

Organisation als auch die jeweilige Kostentragung aufgeschlüsselt sind. Dies ist 

einzigartig unter den analysierten Verträgen.206 

Hier handelt es sich um den Niederschlag deutscher Rechtsbegriffe, nämlich der 

Begriffe Kostenklausel und Pflichtenklausel. Diese beziehen sich einerseits auf eine 

Schuld, die wie eine reine Geldschuld gehandhabt wird (Kostenklausel) und 

andererseits die verpflichtende Zuständigkeit für Koordination und Organisation von 

Maßnahmen samt deren Kostentragung (Pflichtenklausel).207 

ZEITRÄUME FÜR DURCHFÜHRUNG VON MAßNAHMEN DES VERMIETERS 

Neben der Verpflichtung zur rechtzeitigen Ankündigung von vermieterseitigen 

Maßnahmen (außer bei Gefahr in Verzug), die in allen Verträgen enthalten ist, ist 

einzig in Vertrag A ein Hinweis auf eine zeitliche Einschränkung festzustellen: 

„Einschränkung für Arbeitszeiten Vermieter: nicht 15.11.-15.1., gesamter Juli, weitere 

höchsten 10 Tage mit Vorankündigung 30 Tage)“.208 

5.10 Ein- und Umbauten durch den Mieter 

Prinzipiell benötigt der Mieter für bauliche Änderungen oder Einbauten die schriftliche 

Zustimmung des Vermieters und muss sämtliche damit verbundenen Kosten und 

Pflichten gegenüber Behörden oder anderen übernehmen. Weiters ist der Mieter zur 

 
206 Vertrag D, Anhang 4.2.2 
207 Vergl. Weber (2019): S 865; vergl. Madl (2020): Frage 6; vergl. Größ (2020): Frage 6. 
208 Vertrag A, 10.6 
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Instandhaltung, Wartung, allfällig gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen und 

Instandsetzung der von ihm um- oder eingebauten Bauteilen oder Anlagen zuständig. 

Dies ist auch anwendbar, wenn die Umbauten Bauteile betreffen, die in den 

Zuständigkeitsbereich des Vermieters fallen. Es wird auch festgehalten, dass der 

Mieter auf Verlangen des Vermieters auf seine Kosten zu Rückbauten verpflichtet ist 

bzw. diese ohne Kostenersatz belassen kann. Der Vermieter ist jedenfalls berechtigt 

– bei Gefahr in Verzug oder Ähnlichem – notwendige Maßnahmen zu treffen.209 

Vertrag A schränkt die Rückbauverpflichtung ein:  

"Der Mieter unterliegt keinerlei Rückbauverpflichtung in Bezug auf bauliche 

und nicht bauliche Veränderungen gem. diesem § 11 bei Beendigung dieses 

Mietverhältnisses, außer es wurde abweichende Vereinbarungen getroffen. 

Dies gilt insbesondere für etwaige Zwischen- und/oder Mezzanine-

Geschosse, die im Mietgegenstand errichtet wurden."210 

Die Verträge E und G erweitern den Umfang der Zulässigkeit auf:  

„(…) bauliche Veränderungen (…), die zur Abwendung drohender Gefahren 

notwendig oder aufgrund von Rechtsvorschriften, bzw. behördlichen 

Aufträgen von der Bestandnehmerin vorzunehmen sind, bedürfen keiner 

Genehmigung durch die Bestandgeberin.“211 

Entsprechend Vertrag F hat der Mieter auch „die in Aussicht genommenen, befugten 

Gewerbetreibenden oder hausinternen Professionisten zu benennen“.212 

5.11 Verkehrssicherungspflicht 

„Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht verlangt Sicherungsmaßnahmen zum 

Schutz aller Personen, deren Rechtsgüter durch die Schaffung einer Gefahrenlage 

verletzt werden können. (…)“213 

In fünf von acht Verträgen ist ein Passus betreffend der Verkehrssicherungspflicht 

enthalten (62 %) 

  

 
209 Vertrag A, 11; Vertrag B, 11; Vertrag C, 13; Vertrag D, 8; Vertrag E, 7; Vertrag F, 11; 
 Vertrag G, 9; Vertrag H, 6 
210 Vertrag A, 11 
211 Vertrag E, 7.3, Vertrag G, 9.3 
212 Vertrag F, 11.1 
213 OGH RIS-Justiz RS0023801 
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Abbildung 38: Verkehrssicherungspflicht 

In drei von acht Verträgen (38 %) ist die Verkehrssicherungspflicht nicht explizit 

erwähnt jedoch abgedeckt durch die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen 

Instandhaltung und -setzung und die Verpflichtung zu entsprechenden Wartungen 

der Anlagen. Damit sollte etwaigen Gefahren ausreichend vorgebeugt sein.214 

Andere Verträge nehmen sich des Themas gesondert an. Bei den Mutli-Tenant-

Verträgen wird unterschieden in die Verkehrssicherungspflicht des Vermieters und 

des Mieters: 

„Die Verkehrssicherungspflichten für Grundstück und Gebäude außerhalb des 

Mietobjektes obliegen dem Vermieter; hierzu zählen auch die Reinigungs- und 

Wintersicherungsarbeiten auf den öffentlichen Verkehrswegen, die die 

Gemeinde ggf. auf die Verfügungsberechtigten der Grundstücke übertragen 

hat und die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen auf den Zugängen zum 

Mietobjekt. Der Vermieter ist berechtigt, die für die Verkehrssicherung 

entstehenden Kosten anteilig auf den Mieter umzulegen. Der Mieter hat 

jedoch die Verkehrssicherungspflicht bezüglich seiner Mietfläche selbst 

[vorzunehmen]“215 

So auch in Vertrag F216 und G217  

Im Single-Tenant-Vertrag obliegt diese Pflicht klar dem Mieter: 

„Die Verkehrssicherungspflicht für den Mietgegenstand und die Pflicht zur 

Reinigung des Mietgegenstandes im gesamten Innen- und Außenbereich 

einschließlich der Verkehrs- und sonstigen Außenflächen und zur Schnee- 

 
214 Vertrag A, C, H 
215 Vertrag B, 9.8 
216 Vertrag F, 13.8 
217 Vertrag G, 14 
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und Eisbeseitigung sowie die Streupflicht übernimmt der Mieter. Der Mieter 

stellt hiermit den Vermieter von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer 

Verletzung der vorgenannten Verpflichtungen beruhen.“218 

So auch in Vertrag E.219 

5.12 Rückgabe  

Neben den Regelungen betreffend Zuständigkeit und Kostentragung während des 

Mietverhältnisses ist es unumgänglich die Konditionen der Beendigung eines 

Mietverhältnisses vertraglich zu regeln. Darunter fallen neben dem Zustand des 

Mietobjektes an sich, der Möglichkeit der Beurteilung des Zustandes und dessen 

Dokumentation natürlich auch allfällige Strafzahlungen, falls die vereinbarten 

Konditionen nicht eingehalten werden, sowie die notwendigen Maßnahmen, um 

rechtzeitig einen Nachmieter finden zu können. 

Sieben von acht Verträgen (88 %) enthalten einen Passus betreffend Rückgabe an 

sich, im Besonderen den Zustand des Bestandobjektes zu diesem Zeitpunkt.  

 

 
Abbildung 39: Regelung Rückgabe 

  

 
218 Vertrag D, 10.3 
219 Vertrag E, 12 
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ZUSTAND 

Das Bestandobjekt ist „geräumt und besenrein“220 an den Vermieter zurückzustellen. 

Weiters bedingt sich der Vermieter jedenfalls das Recht heraus, stattgehabte Ein- und 

Umbauten des Mieters allfällig kostenfrei zu übernehmen.221  

Vertrag B erfasst zusätzlich auch die Beseitigung von „eingebrachten gefährlichen 

Stoffen und Zubereitungen sowie Gefahrgut“ sowie – wie bereits in Punkt 5.9 

hingewiesen – die Erledigung allfälliger Schönheitsreparaturen und sehr detailreich 

sonstige Rückführungen in den ursprünglichen Zustand.222 

Die Verträge E, F und G enthalten eine Ausmalverpflichtung, F nimmt 

Lagerräumlichkeiten davon aus.223 

PÖNALE 

In Vertrag B wird ein Pönale für nicht-vereinbarungsgemäße Rückstellung des 

Bestandobjektes in der Höhe von „einem Fünfzehntel der monatlich zu zahlenden 

Miete einschließlich Nebenkostenvorauszahlung und Umsatzsteuer“ festgelegt.224  

Auch Vertrag C legt eine „nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende vom 

Verschulden unabhängige Konventionalstrafe in Höhe von drei dann aktuellen Brutto-

Monatsmieten“ fest für den Fall der verspäteten Rückstellung des Bestandobjekts. 

Zusätzlich wird „ein Benützungsentgelt in Höhe von 150 % des dann aktuellen Brutto-

Mietzinses“ für den Zeitraum der verspäteten Rückgabe festgelegt.225  

Als Benutzungsentgelt bei verspäteter Rückstellung wird in Vertrag E und G „für jeden 

angefangenen Tag (…) 1/360stel des für das betreffende Jahr vereinbarten 

Jahresbestandzinses“ verrechnet.226 

ÜBERGABEPROTOKOLL UND FOTODOKUMENTATION 

Vertrag D hält fest, dass die Beurteilung des Zustandes des Mietgegenstandes 

anhand von Übergabeprotokoll und Fotodokumentation vorgenommen wird. Sollte 

man sich nicht einigen können, legt der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer auf 

Antrag einer der Parteien einen Sachverständigen zur Beurteilung fest. „Die Kosten 

 
220 Vertrag A, 13.1 
221 Vertrag A, 13.3; Vertrag D, 12.3; Vertrag E, 13.5; Vertrag F, 15.6; Vertrag G, 15.1;  
Vertrag H, 6.2.5 
222 Vertrag B 16.2, sowie 16.3f 
223 Vertrag E, 13.1, Vertrag G, 15.1 
224 Vertrag B, 16.5 
225 Vertrag C, 17.2 
226 Vertrag E, 13.4; Vertrag G, 15.4 
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des Sachverständigen tragen die Parteien entsprechend dem Verhältnis, in dem sie 

mit ihren Behauptungen über den Umfang der auszuführenden Renovierungsarbeiten 

obsiegen bzw. unterliegen.“ 227  

Auch Vertrag E legt der Beurteilung des Zustandes das unterzeichnete 

Übergabeprotokoll zugrunde228.  

Vertrag B hält darüber hinaus fest, dass der Mieter das Bestandobjekt frei von Lasten 

und Pflichten gegenüber Dritten zurückzustellen hat.229  

NACHVERMIETUNG 

Vertrag A ermöglicht Besichtigungen durch potentielle Mieter ab sechs Monate vor 

Beendigung des Mietverhältnisses.230 

Vertrag F betont die Wichtigkeit der Nachvermietung:  

„(…) Allfällige von der Mieterin zu behebende Mängel sind durch die Mieterin 

auf deren Kosten so rechtzeitig zu beheben, dass eine nahtlose 

Anschlussvermietung durch die Vermieterin möglich ist.“231  

Weiters:  

„Zusätzlich verpflichtet sich die Mieterin gegenüber der Vermieterin, dass die 

von der Mieterin zu behebenden, schweren und eine taugliche Besichtigung 

durch etwaige potentielle Nachmieter verhindernden Schäden am 

Mietgegenstand zeitgleich mit der Abgabe der Kündigungserklärung durch die 

Mieterin behoben sind, um der Vermieterin zeitgerecht die Gelegenheit zur 

Geschäftsanbahnung mit Dritten über die Weitervermietung des 

Bestandsgegenstandes zu ermöglichen.“232 

Vertrag D stellt fest, dass der Vermieter ab sechs Monaten vor dem Ablauf des 

Mietverhältnisses ein Werbeschild zwecks Nachvermietung anbringen darf.233 

5.13 Haftung 

In den Themenkreis Haftung sind Aufwände zu subsummieren, die durch 

unterschiedlichste Leistungsstörungen aber auch durch absichtliche oder 

 
227 Vertrag B, 16.1, sowie 16.3f 
228 Vertrag B, 16.5 
229 Vertrag B, 16.1 
230 Vertrag A, 14.1 
231 Vertrag F, 15.1 
232 Vertrag F, 15.4 
233 Vertrag D, 12.4 



 

 67 

unabsichtliche Beschädigungen des Mietgegenstandes entstehen. Die Entstehung 

solcher Aufwände kann entweder der Sphäre des Mieters oder des Vermieters 

zugeordnet werden. Schäden durch höhere Gewalt sind beim Thema Versicherung 

einzureihen. 

In allen Verträgen sind Passus betreffend Haftung zu finden. 

HAFTUNG DES VERMIETERS 

 
Abbildung 40: Haftung des Vermieters 

Leistungsstörungen von Verbrauchsmedien 

Die Haftung für Störungen im Bezug auf verschiedene Medien wird in allen Verträgen 

auf ähnliche, wenn nicht sogar mit derselben Formulierung behandelt:234 

„Sofern und soweit der Vermieter Wasser, Fernwärme, Gas und Elektrizität 

aus den Versorgungsnetzen von Versorgungsunternehmen zur Verfügung 

stellt, wird der Mieter im Falle einer Haftung des Vermieters bei 

Leistungsstörungen keine weitergehenden Schadensersatzansprüche 

geltend machen, als sie dem Vermieter nach den jeweils einschlägigen 

Bestimmungen gegenüber dem jeweiligen Versorgungsunternehmen 

zustehen. Der Mieter hat einen Schaden unverzüglich sowohl dem Vermieter 

als auch unmittelbar dem beliefernden Versorgungsunternehmen mitzuteilen.“ 

Laut Vertrag D, F und G stehen dem Mieter Schadensersatzansprüche nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Seiten des Vermieters zu. 235 

Ähnlich in Vertrag H, wo auch nur eine Forderung des Mieters durch schuldhaftes 

Stören des Vermieters begründet werden kann.236 

In Vertrag G wird die Haftung durch den Vermieter für solche Fälle ausgeschlossen.237 

  

 
234 Vertrag A, 16.1; Vertrag B, 13.1 (d); Vertrag E, 11.4 
235 Vertrag D, 10.1.2; Vertrag F 8.9; Vertrag G, 13.5 
236 Vertrag H, 6.3.3 
237 Vertrag G, 13.5 
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Störung der Haustechnik 

In Vertrag C werden „kurzfristige Störungen der Haustechnik“ als Begründung für 

Rechtsfolgen dem Vermieter gegenüber ausgeschlossen.238 

Laut Vertrag D, F und G stehen dem Mieter Schadensersatzansprüche nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Seiten des Vermieters zu. 239 

Versicherung 

Im Abschnitt Haftung der Mietverträge werden öfters auch – zusätzlich zu einer 

Listung im Abschnitt Betriebskosten – die üblichen Versicherungen genannt, zu deren 

Abschluss sich der Vermieter verpflichtet (siehe auch Kapitel 5.1). Hier spielt auch 

der einzigartige Passus hinein, der die Aufstockung der 

Gebäudehaftpflichtversichung nach Ein- und Umbauten des Mieters betrifft. 240 

HAFTUNG DES MIETERS 

In allen Verträgen sind Regelungen betreffend die Haftung des Mieters in 

verschiedenen Themenbereichen zu finden. 

 
Abbildung 41: Haftung des Mieters 

Beschädigung des Mietgegenstandes 

In Vertrag B wird die prinzipielle Haftung des Mieters „für alle Schäden, die durch 

Verletzung der dem Mieter obliegenden Sorgfaltspflicht verursacht werden“, 

festgehalten. 241 

Der Mieter haftet jedenfalls für Schäden, die in seiner Sphäre verursacht wurden, also 

für Angehörige, Angestellte, Mitarbeiter, Untermieter, Besucher, Lieferanten, 

 
238 Vertrag C, 11.7 
239 Vertrag D, 10.1.2; Vertrag F 8.9; Vertrag G, 13.5 
240 Vertrag D, 18.2. Siehe auch Kap. 5.1: Versicherung 
241 Vertrag B, 9.6 
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Beauftragte und Handwerker. Die Aufzählung ist hier mehr oder weniger 

ausführlich.242 

In den Verträgen D und F werden zusätzlich die (versicherbaren) Risiken von 

Glasbruch und Verstopfung in die Sphäre des Mieters verwiesen.243 

Zulässige Belastungen 

„Vor Aufstellung schwergewichtiger Gegenstände hat sich der Mieter über die 

Zulässigkeit der Belastung beim Vermieter zu erkundigen. Die zulässige Belastung 

darf nicht überschritten werden.“244 Ähnliche Bestimmungen sind in den Verträgen A, 

D und F zu finden.245 

Anzeige von Schäden 

Schäden am Mietgegenstand sind dem Vermieter unmittelbar und schriftlich bekannt 

zu geben.246  

Vertrag E nennt hier nur eine „Warn- und Hinweispflicht“ des Mieters.247 

Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung 

Der Abschluss und ordnungsgemäße Aufrechterhaltung einer Betriebshaftpflicht-

versicherung durch den Mieter ist in einigen Verträgen vorgeschrieben 248 und „auf 

Verlangen der Vermieterin durch schriftliche Bestätigung des Versicherers 

nachzuweisen“.249  

Kontamination und Altlasten 

Einzig in Vertrag A wird dieses Thema sehr ausführlich behandelt. Einerseits wird 

festgehalten, dass die Liegenschaft „nach bestem Wissen“ frei von Altlasten ist. 

Weiters wird abgegrenzt, dass die behördlich beauftragte Sanierung von 

Umweltschäden entsprechend dem Altlastensanierungsgesetz dem Vermieter 

anzulasten ist, wenn diese bereits vor Übergabe des Mietgegenstandes vorhanden 

waren. Für den Zeitraum danach trifft den Mieter die Verantwortung.250 

 
242 Vertrag C, 11.5; Vertrag D, 10.2.4, Vertrag E, 11.1-2; Vertrag F, 13.6, Vertrag G, 13.1-13.2; 
Vertrag H 6.3.1 
243 Vertrag D, 10.2.1 und 10.2.2; Vertrag F, 13.2; Vertrag F, 8.7 
244 Vertrag C, 11.4 
245 Vertrag A, 16.5; Vertrag D, 10.2.3; Vertrag F, 13.9;  
246 Vertrag B, 9.5; Vertrag C, 11.6; Vertrag D, 10.2.5; Vertrag F, 13.7; Vertrag G, 8.5; Vertrag 
H, 6.1.8;  
247 Vertrag E, 6.4 
248 Vertrag B, 14.2; Vertrag D, 8.3 
249 Vertrag F, 13.3 
250 Vertrag A, 16.3 
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Zusätzlich ist geregelt, dass „Im Falle von Verunreinigungen, umweltgefährdenden 

Stoffen oder sonstigen Kontaminierungen (…), die vom Mieter weder schuldhaft 

verursacht wurden noch diesem sonst zurechenbar sind,“ vom „Vermieter umgehend 

alle rechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Kontaminierung zu 

erfüllen“, widrigenfalls der Vermieter Ersatzvornahmen auf Kosten des Mieters 

ergreifen oder auch eine außerordentliche Kündigung des Mietvertrages vornehmen 

kann.251 

In Vertrag F haftet die „Mieterin (…) verschuldensunabhängig für sämtliche (…) 

verursachte Kontaminationen“.252 

Vertrag H sieht die Verpflichtung des Mieters, „Kontaminierungen zu unterlassen“.253 

Die anderen Verträge begnügen sich darauf, festzuhalten, dass der Mieter für die 

Entfernung von Ablagerungen auf oder Verunreinigungen der Liegenschaft zuständig 

ist. 

5.14 Untergang des Mietgegenstandes 

Vier von acht Verträgen weisen keinen Passus betreffend den Untergang des 

Mietgegenstandes auf (50 %).254 

Bei den übrigen vier Verträgen finden sich unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. 

Der Vertrag A ist diesbezüglich sehr umfassend gestaltet, neben einer 

Versicherungsdeckung ist auch eine Restlaufzeit des Mietvertrages genannt. 

Bei Untergang oder einer den Gebrauch ausschließenden Beschädigung des 

Mietgegenstandes ist der Vermieter verpflichtet, den Mietgegenstand wieder 

herzustellen, wenn (i) der Untergang oder die den Gebrauch ausschließende 

Beschädigung des Mietgegenstandes von der durch den Vermieter für das 

Gebäude abgeschlossenen Gebäudeversicherung gedeckt sind und ersetzt 

werden und (II) die Restlaufzeit des Mietvertrags noch mindestens 2 (zwei) 

Jahre von dem Tag des Untergangs bzw. der den Gebrauch ausschließenden 

Beschädigung beträgt. Im Zusammenhang mit diesem § 17.1 beinhaltet die 

Restlaufzeit sämtliche Optionszeiträume (…)255 

 
251 Vertrag A, 16.7 
252 Vertrag F, 1.10 
253 Vertrag H, 6.3.2 
254 Verträge C, D, G, E und H 
255 Vertrag A, 17.1 
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Laut Vertrag B liegt bei Nichtverschulden des Vermieters die gänzliche 

Wiederherstellung im Ermessen des Vermieters. Die Bindung an den Mietvertrag 

bleibt bestehen, „wenn das Mietobjekt binnen 12 (zwölf) Monaten nach dem 

zerstörenden/beschädigenden Ereignis wieder zur Verfügung gestellt werden 

kann.“256 

Vertrag F lässt die Wahlfreiheit betreffend Wiederherstellung beim Vermieter. Der 

Mietvertrag bleibt bestehen, die Mietzahlungen jedoch werden ausgesetzt, solange 

das Mietobjekt nicht genutzt werden kann. Eine zeitliche Frist ist nicht festgelegt.257 

Laut Vertrag G ist der Vermieter zur „(baurechtlich zulässigen und bautechnisch 

möglichen) Wiederherstellung des Bestandgegenstandes nur insoweit verpflichtet, 

als die Wiederherstellung durch eine bestehende, das konkrete Schadensereignis 

voll deckende Versicherung gewährleistet ist.“258 

 

 
Abbildung 42: Wiederherstellung 

  

 
256 Vertrag B, 3.15 
257 Vertrag F, 13.4 
258 Vertrag G, 13.6 
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5.15 Kontrolle 

Zwei von acht Verträgen enthalten keinen Passus betreffend der Kontrolle oder 

Besichtigung des Bestandobjektes durch den Vermieter (25 %). 

Vertrag A, 14.1 behält für den Vermieter das Recht vor, zur Wahrung „seiner Rechte 

aus dem Mietvertrag, den Mietgegenstand zu Öffnungszeiten zu betreten“.259 In den 

Verträgen B, D, E, F sind Hinweise auf rechtzeitige Terminabstimmung bzw. 

Anmeldung vor Betreten durch den Vermieter zu finden.260 

Vertrag G sieht mindestens einmal im Jahr eine kontrollierende Besichtigung vor.261 

In den vorliegenden Abschnitten der Verträge C und H sind keine Hinweise auf 

Besichtigungen zu finden, diese könnten jedoch durchaus in anderen Vertragsteilen 

behandelt werden. 

 

 
Abbildung 43: Kontrolle durch den Vermieter 

 

 
259 Vertrag A, 14.1 
260 Vertrag B, 15; Vertrag D, 11, Vertrag E, 8.1; Vertrag F, 9 
261 Vertrag G, 8.4 
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Ausgehend von der theoretischen Literatur-Recherche kann festgehalten werden, 

dass die Begriffe single-net-, double-net- und triple-net-lease im anglo-

amerikanischen Rechtsraum in Bezug auf die Verrechenbarkeit bestimmter 

Kostengruppen nicht eindeutig definiert sind. Klar festzustellen ist, dass der Aufbau 

von single-net über double-net zu triple-net-lease eine stufenartige Struktur zeigt, in 

der jeweils eine Kostengruppe mehr zur Verrechnung kommt. Gleichzeitig bedeutet 

dies nicht, dass immer alle Aufwände der jeweiligen Kostengruppe verrechnet werden 

müssen. Der Gipfel dieses Stufenaufbaus ist der sogenannte absolute-triple-net-

lease. Diese Varianz der Verträge bzw. die individuelle Herangehensweise an 

Vereinbarungsstrukturen ist dem anglo-amerikanischen Rechtssystem geschuldet, in 

dem dieser Vertragstypus entstanden ist. 

Der Vergleich der Anwendbarkeit des Vertragskonstrukts triple-net in den 

Rechtsräumen Schweiz, Deutschland und Österreich stellt fest, dass in der Schweiz 

der Mieterschutz besonders ausgearbeitet ist, da hier die Schutzbestimmungen des 

Mietrechts in derselben Art und Weise auf Wohnraum- und Geschäftsraummieter, 

unabhängig von der Größe oder Wirtschaftsmacht des gewerblichen Mieters, 

anzuwenden sind. In Österreich und Deutschland, Österreich zeichnete sich von je 

her durch eine besondere Nähe bzw. Parallelität zum deutschen Recht aus, sind im 

Bereich der Geschäftsraumbestandverträge größere Gestaltungsmöglichkeiten als in 

der Schweiz festzustellen. 

Bezeichnend ist, dass in allen drei Rechtsräumen die Verwendung von 

formularartigen Vertragsklauseln von der Literatur als problematisch gesehen wird 

und Formularklauseln bei gerichtlicher Anfechtung als wahrscheinlich nicht beständig 

erachtet werden. Vielmehr sollen die Verhandlungen der wesentlichen 

Vertragsbestandteile im Vertrag deutlich ihren Niederschlag finden und idealer Weise 

auch mit Zahlenmaterial aus den Verhandlungen unterlegt sein. Dies wurde für den 

österreichischen Rechtsraum durch die Interviews mit den Rechtsexperten 

bestätigt.262 

Eine weitere Gemeinsamkeit stellt das Prinzip dar, dass wirtschaftliche 

Verpflichtungen des Mieters bezifferbar und/oder eingrenzbar sein müssen. Das 

bedeutet in der Praxis einerseits vertragliche Hinweise darauf, dass besagte 

Aufwendungen verpflichtende Bestandteile des Mietzinses sind, in der Berechnung 

 
262 Vergl. Madl (2020): Frage 3; vergl. Größ (2020): Frage 3 
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des Mietzinses berücksichtigt wurden und dieser daher niedriger als die gängige 

Marktmiete ist. Eine Alternative ist die Integration von cap-clauses, durch die die 

Verpflichtung des Mieters eingegrenzt werden können. 263 

Hervorzuheben ist jedenfalls, dass in allen drei Rechtsräumen das Thema triple-net 

keineswegs ausjudiziert ist. Dies ist einerseits darin begründet, dass die Anwendung 

solcher Verträge noch zu kurzzeitig ist, um die entsprechende Judikatur zu 

generieren. Andererseits ist es eine Tatsache, dass bei Abschluss eines solchen 

Vertrages die wirtschaftlichen Themen im Vorhinein meist unter Einbeziehung von 

rechtlichen Experten beleuchtet und abgeklärt werden und sich die beteiligten 

Vertragsparteien über die wirtschaftliche Bedeutung der Vertragsinhalte ein klares 

Bild gemacht haben. 

Daher besteht auch die nachvollziehbare Vermutung, dass man in den 

wirtschaftlichen Sphären, in denen solch geartete Vertragswerke zu finden sind, 

streitige Themen vorzugsweise am Verhandlungstisch löst. 

Acht Verträge wurden im Zuge dieser Masterthese bearbeitet. Dabei handelt es sich 

um drei Single-Tenant-Verträge, davon wiederum ein Sale-and-Rent-Back-Vertrag, 

und fünf Multi-Tenant-Verträge. 

Die Analyse ergab, dass die Betriebskosten nach MRG erweitert um einen 

umfangreichen Betriebskostenkatalog jedenfalls verrechnet werden. Teilweise 

geschieht dies durch einen Hinweis auf das MRG, der laut den Interviews der 

Rechtsexperten jedenfalls hilfreich ist264, teilweise durch eine detaillierte Aufzählung, 

die besagte Kostenpunkte abdeckt. Auslassungen in einzelnen Verträgen weisen 

darauf hin, dass die technischen Anlagen gezielt gelistet sind bzw. im Mindesten ein 

vorformulierter Katalog allfällig bearbeitet wird.  

Eine matrixartige Aufstellung der Anlagen einer Liegenschaft bzw. eines 

Mietgegenstandes, in der die Zuständigkeit für Koordination und Organisation der 

Aufgaben und jeweiliger Kostentragung klar aufgelistet ist, ist in einem einzigen 

Vertrag zu finden. Aus Sicht der Praxis des Propertymanagements stellt eine solche 

Liste besonders in der tagtäglichen Handhabung mit den Mietern ein leicht 

verständliches und nachvollziehbares Werkzeug der Vertragsauslegung und 

Abrechnung dar. 

 
263 Madl (2020): Frage 1; Größ (2020): Frage 1 
264 Vergl. Madl (2020): Frage 9; vergl. Größ (2020): Frage 9 
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Klar unterschieden wird in Multi-Tenant- und Single-Tenant-Verträgen die 

Zuständigkeit für die Verkehrssicherungspflicht. Während der Einzelmieter logischer 

Weise für das gesamte Bestandobjekt samt Außenanlagen etc. zuständig ist, liegt die 

Verantwortung für Außenanlagen und dergl. in Multi-Tenant-Objekten klar beim 

Vermieter. 

Instandhaltung und Instandsetzung gelten als wesentliche Kostenfaktoren im 

Lebenszyklus einer Logistikimmobilie265. Daher ist die Überbürdung besagter Kosten 

ein wesentlicher Auftrag einer entsprechenden Vertragsgestaltung im Sinne eines 

Vermieters oder Investors. Dem folgend werden in den untersuchten Single-Tenant-

Verträgen die Aufwände für Instandhaltung und Instandsetzung – außer der Erhaltung 

von Dach und Fach – dem/den Mieter/n überbunden. Einzig ein Single-Net-Vertrag 

überwälzt diese Kostengruppe begrenzt durch eine Deckelvereinbarung bzw. cap 

clause an den Mieter. 

Cap clauses sind in vier von gesamt acht Verträgen festzustellen. Tatsächlich 

beziehen sich drei davon lediglich auf das Ausmaß der Aufwände für Verwaltung und 

Liegenschaftsmanagement. Eine einzige Deckelvereinbarung bezieht sich auf die 

Betriebs- und Nebenkosten in ihrer Gesamtheit, Instandhaltung und -setzung 

inbegriffen. Das heißt: es gibt in den untersuchten Verträgen eine einzige 

Deckelvereinbarung, die der höchstgerichtlichen Entscheidung, dass eine 

unbegrenzte Überwälzung von Erhaltungsmaßnahmen per se unzulässig ist, 

entgegentritt bzw. vorbeugt. Gleichzeitig ist besagter Vertrag auch der einzige 

Vertrag, der die komplette Erhaltung samt Dach und Fach dem Mieter überbindet. 

Inwieweit die anderen Verträge allfällig anfechtbare Regelungen beinhalten, würde 

wohl im konkreten Anlassfall abhängig von finanziellem Umfang und Art der 

Maßnahme vom Gericht zu beurteilen sein. 

Die Analyse der Verträge ergab, dass kein einziger der untersuchten Verträge Triple-

Net-Regelungen in Reinform enthält. Dieses Ergebnis deckt sich mit der 

theoretischen Recherche und den Experteninterviews.266  

Damit ist das Ergebnis der Analyse folgendes: ein einziger Vertrag, ein Single-

Tenant-Vertrag entspricht im Wesentlichen dem Triple-Net-Gedanken. Die Tatsache, 

dass die zu verrechnenden Aufwände laut Vereinbarung gedeckelt sind, widerspricht 

dem Triple-Net-Prinzip nicht zur Gänze. Wie ausgeführt sind auch im anglo-

 
265 Vergl. Urbanz (2009): S 49 ff 
266 Vergl. Madl (2020): Frage 1; vergl. Größ (2020): Frage 1 
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amerikanischen Rechtsbereich triple-net-leases unterschiedlicher Ausprägung zu 

finden.  

Der Rest der untersuchten Verträge, weitere sieben, sind – egal ob Single- oder Multi-

Tenant-Vertrag – als double-net-leases einzustufen. Im Wesentlichen bleibt bei all 

diesen Verträgen die Zuständigkeit für Dach und Fach beim Vermieter. Die 

Verantwortlichkeit bzw. Kostentragung für die Instandhaltung und Instandsetzung des 

Bestandobjektes an sich liegt jeweils beim Mieter. Ob das Bestandobjekt nun eine 

komplette Halle samt Außenanlagen umfasst und damit alle Erhaltungsarbeiten – 

außer eben betreffend Dach und Fach – beim Mieter liegen, oder ob das 

Bestandobjekt ein Hallenteil innerhalb einer größeren Anlage ist und hierbei die 

Kostentragung für die Erhaltung der allgemeinen Teile und Außenanlagen über die 

Verrechnung der Nebenkosten auf den Mieter umgewälzt wird, ist für den Eigentümer 

unwesentlich. Dies ist lediglich eine Frage der organisatorischen Handhabe und 

verbleibt diese schlussendlich beim Propertymanagement. 

Die Forschungsfrage  

„Gibt es in Österreich bei der Vertragsgestaltung von fremdvermieteten 
Logistikimmobilien eine einheitliche Vorgehensweise?“ 

kann nach den Erkenntnissen dieser Arbeit wie folgt beantwortet werden: 

Das Ziel aller Verträge ist prinzipiell dasselbe, nämlich die möglichst umfassende 

Überwälzung von aufkommenden Lebenszykluskosten einer Logistikimmobilie auf 

den Mieter und Freihalten der Cashflows des jeweiligen Investors von rendite-

schmälernden Ausgaben. 

Durch eine gezielte und proaktive Vertragsgestaltung, die jeweils je nach 

Erstellungsdatum allfällige Ergebnisse der Judikatur verarbeitet, wird dieses Ziel 

angestrebt. Die Verträge sind ähnlich aufgebaut. Im Detail jedoch finden sich in den 

einzelnen Verträgen große Unterschiede. So ist z.B. die simple Formulierung die 

Anwendbarkeit oder den Ausschluss des MRG betreffend in den unterschiedlichsten 

Vertragsteilen zu finden und muss manchmal durchaus gesucht werden. Darüber 

hinaus ist der Grad der Detailhaftigkeit, besonders was das Thema Betrieb, 

Wartungen, Instandhaltung und Instandsetzung der technischen Anlagen angeht, 

sehr unterschiedlich. 

Das Verbot von Formularverträgen in der österreichischen Gesetzgebung bzw. die 

potentiellen Schwierigkeiten bei Anwendung von Formularklauseln erwirkt eine 

möglichst individuelle Vertragsausformung und verhindert Einheitlichkeit. 
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Wie in Urbanz (2009) herausgearbeitet sind die Kosten für Instandhaltung und 

Instandsetzung sowie die vorteilhaftesten Instandhaltungsstrategien für 

Logistikimmobilien – anders als z.B. für Wohnimmobilien oder Büros – keineswegs 

bekannt und greifbar, sondern müssen Fall für Fall abgeleitet werden müssen.267 

In den Verträgen konnten wenig konkrete Zahlen und Größen zu den Aufwendungen, 

die auf den Mieter zukommen, festgestellt werden. Dies ist wegen des bekannt 

geringfügigen Datenmaterials in diesem Bereich nicht verwunderlich und bedarf 

sicherlich noch weiterer Untersuchung, was für Mieter und Vermieter bzw. Investoren 

ein nachhaltiger Vorteil wäre.268 

Aus Sicht des Propertymanagements werden in den Verträgen Werkzeuge wie z.B. 

matrixartige Aufstellungen vermisst, die im Zuge der Entwicklung und Planung einer 

Liegenschaft leicht erstellt werden könnten und das tägliche Geschäft wesentlich 

erleichtern würden. 

Auffallend ist weiter, dass die Verträge im Wesentlichen eine reagierende, 

reparierende Bewirtschaftung von Immobilien darstellen. Der Werterhalt von 

Immobilien ist jedoch nur unter Einbindung von strategischen Erhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen möglich und ist dieser Schwerpunkt in die untersuchten 

Verträge nicht eingearbeitet. Auch dieses Thema stellt sowohl zahlenmäßig wie auch 

inhaltlich einen Bereich dar, der im Sinne einer optimalen Bewirtschaftung von 

Logistikimmobilien vertieft werden sollte. 

Ein weiteres Thema für vertiefende Forschung sind die Definitionen (Single-,  

Double-, Triple-Net) der Bestandverträge. Die Literatur ist diesbezüglich nicht sehr 

konsistent und es sind unterschiedliche Definitionen zu finden.  

Auf Grund des steigenden Transaktionsvolumen der Assetklasse Logistikimmobilie 

wäre es für alle beteiligten Stakeholder von Vorteil, einen einheitlichen 

Sprachgebrauch und Usus des Vertragswesens zu etablieren. Bevor das möglich ist, 

sind jedoch noch einige Forschungsfragen zu dem Thema zu beantworten und an 

einer Simplifizierung der bezughabenden österreichischen Gesetze zu arbeiten. 

 

 
267 Vergl. Urbanz (2009): S 49 ff 
268 Vergl. a.a.O. S 75 ff 
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ABGB   Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  
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BewG Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 

Ausland 

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch 

BK  Betriebskosten  

BMA Brandmeldeanlage 

B2B  Business-to-Business 

B2C  Business-to-Customer 

DIN   Deutsches Institut für Normung e. V.  

EMEA Europe, Middle East, Africa: Wirtschaftsraum Europa – Arabien – 
Afrika 

FRI  full repairing and insuring 

HVW  Hausverwaltung 

IRI  internal repairing and insuring 

JLL  Jones Lang LaSalle 

JNM  Jahresnettomiete 

KSchG  Konsumentenschutzgesetz 

LBG   Liegenschaftsbewertungsgesetz 

MRG   Mietrechtsgesetz 

MT  Multi Tenant, mehrere Mieter 

OGH  Oberster Gerichtshof 

OR  Obligationenrecht 

RIS  Rechtsinformationssystem der Republik Österreich 

RWA  Rauch- und Wärmeabzugsanlage 

ST  Single Tenant, ein einziger Mieter 

USA  United States of America, Vereinigte Staaten von Amerika 

VDMA  Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 

VRF   Vienna Research Forum 
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Anhang 

Interviews 

INTERVIEWLEITFADEN 

Zentrale Fragestellung: 

Die Vereinbarkeit von klassischen Triple-Net-Verträgen mit der 
österreichischen Gesetzgebung und Judikatur 

• Begrüßung – Vorstellung der Autorin – Vorstellung der Masterthese 

• Einholung der Genehmigung zur Aufzeichnung des Gespräches (per Zoom 

oder MSTeams) 

• Interview 

• Dank für die Zeit und die Expertise 

• Inhaltliche Zusammenfassung des Interviews durch die Autorin – schriftliche 

Freigabe per Mail durch den Interviewpartner 

Fragestellungen: 

1. Überwälzung des (gesamten) Erhaltungsaufwands auf Mieter: Inwieweit ist dies 

zulässig in Hinblick auf § 1096 und § 879 ABGB?  

2. Caps oder cap-clauses: Stellen diese in Hinblick auf § 1096 und § 879 ABGB eine 

rechtliche Notwendigkeit im Österreichischen Recht dar oder sind sie Ergebnis 

von wirtschaftlichen Verhandlungen? 

3. Individualvereinbarungen vs. Formularverträge: Wie weit beeinflusst dies die 

Gültigkeit der vertraglichen Vereinbarungen? 

4. Inwieweit sehen Sie die Begriffe Instandhaltung, Instandsetzung und Erhaltung 

nach österreichischer Rechtsprechung bzw. als Begriffe des Steuerrechts als 

problematisch? Allfällige Folgen daraus? 

5. Der Begriff Dach und Fach als Begriff aus der Bautechnik: Bestehen 

Schwierigkeiten in der Definition und der Handhabung in österreichischer 

Vertragsgestaltung? Gibt es Folgen daraus? 

6. Kostenklausel vs Pflichtenklausel: Inwieweit wird die Problematik im Handling 

während der Mietlaufzeit in der Vertragsgestaltung berücksichtigt? 

7. Kautelarische Behandlung der Beendigung des Mietverhältnisses: Was sind 

geeignete Formulierungen bzw. Maßnahmen, um einen Erhaltungsrückstau zu 

verhindern?  



Anhang – Interviews - Interviewleitfaden 

 86 

8. Ist ein Logistikpark jedenfalls als Wirtschaftspark zu interpretieren und fällt daher 

in den Teilanwendungsbereich des MRG? Zwingend? 

9. Sehen Sie einen vertraglichen Hinweis auf BK nach MRG als hilfreich oder 

kontraproduktiv? Warum? 

10. Ist ein Hinweis notwendig, dass die Anwendbarkeit des MRG 

vereinbarungsgemäß ausgeschlossen ist? 
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INTERVIEW DR. GRÖSZ 

Dr. Stephan Größ, LL.M. (Brügge) 

Rechtsanwalt, Partner. EY Law, Pelzmann, Gall, Größ Rechtsanwälte GmbH 

Interview am 4.12.2020 

Freigegeben per Mail am 10.12.2020 

 

1. Überwälzung des (gesamten) Erhaltungsaufwands auf Mieter: Inwieweit ist dies 

zulässig in Hinblick auf § 1096 und § 879 ABGB?  

Nicht oder nur begrenzt zulässig, daher sind auch klassische Triple-Net-Verträge in 

Österreich nicht zulässig. Es besteht ein OGH-Urteil (Einkaufszentrum), dass die 

Überwälzung der gesamten Erhaltungsarbeiten inklusive Dach und Fach gröblich 

benachteiligend ist, da derartige Kosten für die Zukunft völlig unabschätzbar sind.270 

2. Caps oder cap-clauses: Stellen diese in Hinblick auf § 1096 und § 879 ABGB eine 

rechtliche Notwendigkeit im Österreichischen Recht dar oder sind sie Ergebnis 

von wirtschaftlichen Verhandlungen? 

Die Unterscheidung von Betriebskosten und Erhaltungskosten ist hier notwendig. Ein 

Betriebskostendeckel ist nicht unbedingt notwendig für die Zulässigkeit der 

gegenständlichen Passus im Vertrag. Betriebskostendeckel sind in der Regel 

Ergebnis wirtschaftlicher Vereinbarungen und eventuell ein Niederschlag einer 

starken Verhandlungsposition eines Mieters.  

Eine Deckelklausel in Bezug auf die Erhaltungsarbeiten inklusive Dach und Fach 

jedoch könnte dazu führen, dass ein Triple-Net-Vertrag doch zulässig wird. Mit einem 

Cap in Bezug auf die Erhaltungsarbeiten von z.B. bis zu 10 % der Nettojahresmiete 

kann man möglicherweise der Gefahr der Sittenwidrigkeit ausweichen und wäre dies 

ein tragfähiges Argument. Hinweis: Solche Vertragsgestaltungen sind noch nicht 

ausjudiziert und kann aus heutiger Sicht keine Prognose abgegeben werden, ob dies 

von der Judikatur bestätigt werden würde. 

3. Individualvereinbarungen vs. Formularverträge: Wie weit beeinflusst dies die 

Gültigkeit der vertraglichen Vereinbarungen? 

Prinzipiell besteht die Gefahr der Sittenwidrigkeit bei Formularverträgen. In der Praxis 

sind die Verträge standardisiert, die wesentlichen Klauseln betreffend 

Erhaltungsmaßnahmen werden jedoch durch die Rechtsberater der Parteien 

 
270 7 Ob 93/12w  
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verhandelt. In der praktischen Anwendung beruft man sich daher bei Einwendungen 

erfahrungsgemäß nicht auf § 879, Abs. 3 ABGB. 

4. Inwieweit sehen Sie die Begriffe Instandhaltung, Instandsetzung und Erhaltung 

nach österreichischer Rechtsprechung bzw. als Begriffe des Steuerrechts als 

problematisch? Allfällige Folgen daraus? 

Jeder Begriff ist problematisch und bietet prinzipiell Möglichkeiten zu Streitigkeiten. 

In den Verträgen werden Begriffe bestmöglich definiert. Es werden immer graduelle 

Unschärfen bestehen. 

Besonders in Grenzbereichen gibt es Möglichkeiten für Diskrepanzen. Als Beispiel: 

Erhaltung und Instandhaltung des Fußbodens obliegt dem Mieter, die Erneuerung 

und der Ersatz dem Vermieter. Es besteht der Grenzbereich: Bis wann ist es noch 

Instandhaltung, ab wann ist es Erneuerung?  

5. Der Begriff Dach und Fach als Begriff aus der Bautechnik: Bestehen 

Schwierigkeiten in der Definition und der Handhabung in österreichischer 

Vertragsgestaltung? Gibt es Folgen daraus? 

Der Begriff Dach und Fach ist allgemein anerkannt, wird in den Verträgen zur 

Schärfung teilweise definiert. In der Praxis entstehen daraus keine Probleme. 

6. Kostenklausel vs Pflichtenklausel271: Inwieweit wird die Problematik im Handling 

während der Mietlaufzeit in der Vertragsgestaltung berücksichtigt? 

Prinzipiell ist die Fragstellung der Zuständigkeit und Verpflichtung zur Kostentragung 

in allen Verträgen berücksichtigt. Als Haftungsthema ist die Gesamtsicherheit beim 

Vermieter besser aufgehoben, die Überwälzbarkeit auf den Mieter wird von 

Vermieterseite natürlich angestrebt. Schnittstellenlisten sind im Logistikbereich 

seltener zu finden, üblicher sind diese im Bereich der Hotel-Pachtverträge. 

7. Kautelarische Behandlung der Beendigung des Mietverhältnisses: Was sind 

geeignete Formulierungen bzw. Maßnahmen, um einen Erhaltungsrückstau zu 

verhindern?  

Die Rücknahme muss „in ordentlichem Zustand unter Berücksichtigung der 

gewöhnlichen Abnutzung“272 zurückgegeben werden. Darüber hinaus müssen 

genaue Regelungen getroffen werden, wie der Mietgegenstand zurück zu stellen ist. 

Die Absicherung passiert durch die Kaution.  

8. Ist ein Logistikpark jedenfalls als Wirtschaftspark zu interpretieren und fällt daher 

in den Teilanwendungsbereich des MRG? Zwingend? 

 
271 Begriffe aus dem deutschem Rechtsraum 
272 Wie sich aus § 1111 ABGB ergibt 
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Im Regelfall wahrscheinlich schon. Dies hat jedoch kaum praktische Bedeutung, da 

ein Logistikpark zumeist als nicht-geförderter Neubau allfällig nur unter den 

Teilanwendungsbereich des MRG fällt und hier die anwendbaren Bestimmungen des 

MRG bei guter Vertragsgestaltung nicht wirklich eine Einschränkung bedeuten. 

9. Sehen Sie einen vertraglichen Hinweis auf Betriebskosten nach MRG als hilfreich 

oder kontraproduktiv? Warum? 

Das kommt auf die Sichtweise – Mietersicht kontra Vermietersicht – an. Da das MRG 

die Betriebskosten taxativ und nur sehr eingeschränkt aufzählt, ist ein alleiniger 

Bezug auf das MRG für den Mieter jedenfalls vorteilhaft. Zusätzlich zur taxativen und 

eingeschränkten Listung sind die im MRG genannten Kostenaufwände durch das 

Gesetz und die Judikatur auch sehr genau definiert. Daher ist für den Vermieter die 

sinnvollste Vorgangsweise sicherlich jene, einerseits die Betriebskosten nach MRG 

als verrechenbar zu definieren. Andererseits diesen Katalog aber durch eine 

beschreibende Aufzählung weiterer zu verrechnenden Betriebskosten zu ergänzen. 

10. Ist ein Hinweis notwendig, dass die Anwendbarkeit des MRG 

vereinbarungsgemäß ausgeschlossen ist? 

Wenn man nicht im Vollanwendungsbereich des MRG ist und zu oft auf eine 

Anwendung laut MRG verweist, kann dies von der Judikatur so interpretiert werden, 

dass die Vertragspartner die Vollanwendung des MRG beabsichtigten. Daher sollte 

einerseits ein oftmaliger Hinweis auf das MRG vermieden werden und andererseits 

jedenfalls klargestellt werden, dass die Parteien nicht wünschen, im 

Vollanwendungsbereich des MRG zu sein. 
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INTERVIEW DR. MADL 

 

Dr. Peter Madl 

Rechtsanwalt, Partner. Schönherr Rechtsanwälte GmbH 

Interview am 3.12.2020 

Freigegeben per Mail am 11.12.2020 

 

1. Überwälzung des (gesamten) Erhaltungsaufwands auf Mieter: Inwieweit ist dies 

zulässig in Hinblick auf § 1096 und § 879 ABGB?  

Der gesamte Aufwand kann auf keinen Fall überwälzt werden. Seit 2007 wird das als 

gröblich benachteiligend beurteilt, wenn dies im Zuge von Vertragsformblättern 

geschieht. Weiters kommt außerhalb des MRG (in der Vollausnahme) zum Tragen, 

dass die Erhaltungsmaßnahmen laut § 1096 ABGB von Vermieter zu übernehmen 

sind. Dadurch ist man bei einer vollkommenen Überwälzung des Aufwands im 

Bereich der Sittenwidrigkeit. In der Praxis wird oft vereinbart, dass ein Teil des 

Entgelts in einem gewisser Anteil an Erhaltungsaufwand besteht. Dies sollte zwecks 

Überprüfbarkeit der Sittenwidrigkeit und Ortsangemessenheit des Mietentgelts 

vorzugsweise durch eine Bewertung und Darstellung mittels konkreter Zahlen 

geschehen. Tatsächlich ist jedoch eine allgemeine Formulierung ohne konkrete 

Zahlen von den Gerichten noch nicht abgeschmettert worden. 

Hinweis: Dies bezieht sich nur auf den Erhaltungsaufwand. Klassische 

Betriebskosten im Sinne von Wartungen, Überprüfungen und dergl. sind davon nicht 

erfasst und ohne Einschränkungen auf den Mieter überwälzbar. 

2. Caps oder cap-clauses: Stellen diese in Hinblick auf § 1096 und § 879 ABGB eine 

rechtliche Notwendigkeit im Österreichischen Recht dar oder sind sie Ergebnis 

von wirtschaftlichen Verhandlungen? 

Die Höhe der Caps ist stellt das Ergebnis von Verhandlungen dar. Die rechtliche 

Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass der Umfang des überwälzten 

Erhaltungsaufwands nicht ausufern darf, da sonst die Miete zu hoch würde. Dh.: Caps 

sind notwendig, um das Risiko, gegen § 879 ABGB zu verstoßen zu minimieren. Die 

Werkzeuge, um das zu erreichen, sind jährliche Fixbeträge oder Prozentsätze der 

Nettomiete, manchmal auch verbunden mit Durchrechnungszeiträumen. 
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3. Individualvereinbarungen vs. Formularverträge: Wie weit beeinflusst dies die 

Gültigkeit der vertraglichen Vereinbarungen? 

Individualvereinbarungen sind jedenfalls wirksam, da sie nicht gegen die gröbliche 

Benachteiligung nach § 879 ABGB verstoßen. Insofern ist es wichtig, dass die 

wesentlichen inhaltlichen Themen verhandelt werden und idealer Weise von beiden 

Partnern gemeinsam formuliert werden, damit diese Klauseln der Anforderung an 

Individualvereinbarungen entsprechen. 

4. Inwieweit sehen Sie die Begriffe Instandhaltung, Instandsetzung und Erhaltung 

nach österreichischer Rechtsprechung bzw. als Begriffe des Steuerrechts als 

problematisch? Allfällige Folgen daraus? 

Erhaltung ist ein Begriff, der im Gesetz verwendet wird. Die anderen beiden Begriffe 

werden in der Praxis verwendet und haben Niederschlag in der Ö-Norm gefunden. 

Die Parteien und die Rechtsprechung sind sich im Wesentlichen einig, wie die 

Begriffe verwendet werden. 

5. Der Begriff Dach und Fach als Begriff aus der Bautechnik: Bestehen 

Schwierigkeiten in der Definition und der Handhabung in österreichischer 

Vertragsgestaltung? Gibt es Folgen daraus? 

Auch hier ist die Handhabung eindeutig und gibt es in der Praxis keine 

Schwierigkeiten. Wenn Definitionen in Verträge verwendet werden, sollten dies 

jedenfalls die Definitionen aus Ö-Normen oder Gesetzen sein. 

6. Kostenklausel vs Pflichtenklausel: Inwieweit wird die Problematik im Handling 

während der Mietlaufzeit in der Vertragsgestaltung berücksichtigt? 

Aus dem deutschen Rechtsraum kommen matrixartige Vertragsanhänge, die 

tabellarisch darstellen: was ist die Aufgabe, wer ist verantwortlich für die 

Durchführung und wer übernimmt die Kosten? Von Eigentümerseite sollte vorher klar 

die Priorisierung der Haftungsthemen abgewogen werden und den Niederschlag in 

einem solchen Anhang finden. 

7. Kautelarische Behandlung der Beendigung des Mietverhältnisses: Was sind 

geeignete Formulierungen bzw. Maßnahmen, um einen Erhaltungsrückstau zu 

verhindern?  

Aus dem Hotelbereich stammen Ansparlösungen. Davon ausgehend, dass am 

Mietobjekt eben Erhaltungsmaßnahmen in einer gewissen Höhe durchgeführt werden 

müssen, um in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bleiben, legt man fest, dass 

jährlich gewisse Beträge für Erhaltungsmaßnahmen verwendet werden müssen. Die 

Überprüfung findet regelmäßig durch Budgetabgleich und Sitzungen der Parteien 
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statt. Diese Konstrukte sind bis dato jedoch wirklich nur im Hotelbereich zu finden und 

finden keinen Niederschlag in anderen Assetklassen. 

8. Ist ein Logistikpark jedenfalls als Wirtschaftspark zu interpretieren und fällt daher 

in den Teilanwendungsbereich des MRG? Zwingend? 

Der Begriff Wirtschaftspark hat ursprünglich auf Produktion und Herstellung abgezielt. 

Die Definition für Wirtschaftspark schließt jedoch Logistik nicht definitiv aus und so ist 

ein Logistikpark als Wirtschaftspark dem (sehr eingeschränkten) 

Teilanwendungsbereich des MRG zu unterstellen. 

9. Sehen Sie einen vertraglichen Hinweis auf Betriebskosten nach MRG als hilfreich 

oder kontraproduktiv? Warum? 

Ein vertraglicher Hinweis auf Verrechnung der Betriebskosten nach MRG ist durchaus 

sinnvoll, da es im Teilanwendungsbereich des MRG gerichtliche Entscheidungen 

gibt, die festlegen, dass gewisse Positionen dieser großen und umfassenden 

Betriebskostenkataloge undurchsetzbar und nichtig sind. Durch den Bezug auf das 

MRG kann in einem solchen Fall zumindest der Kernbereich gesichert werden. 

Sinnvoller Weise werden jedenfalls die Betriebskosten nach MRG genannt erweitert 

durch spezifische andere Positionen. 

10. Ist ein Hinweis notwendig, dass die Anwendbarkeit des MRG 

vereinbarungsgemäß ausgeschlossen ist?  

11. Es besteht durchaus das Risiko, dass bei zu häufiger Bezugnahme auf das MRG 

vom Gericht festgestellt wird, dass der Vertragswille war, sich zur Gänze oder 

zumindest dem Teilanwendungsbereich des MRG zu unterwerfen. Daher wird 

dezidiert auf die allfällige Bezugnahme hingewiesen und festgehalten, dass im 

Übrigen das MRG nicht zur Anwendung kommt. 
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